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Stand: 08.05.2012 
Diese Information gilt bis auf weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 
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I. Allgemeine Informationen 
 
Name und Anschrift der Bank 
 
Zentrale: Zuständige Filiale:  
 
Volksbank Plochingen eG 
Am Fischbrunnen 8 
73207 Plochingen 
 
 
Telefon: 07153 706-0 
Telefax:  07153 706-146 

 
Siehe beiliegende Übersicht 
„Niederlassungen der 
Volksbank Plochingen eG“ .* 
 

E-Mail:  email@volksbank-plochingen.de 
 
* Zuständig ist die Filiale am Wohnort des Kunden oder die 
nächstgelegene Filiale. Sofern der Kunde weit entfernt 
wohnt, ist grundsätzlich die Zentrale zuständig. Davon 
abweichende Regelungen sind auf Wunsch des Kunden 
möglich. Die jeweilige Filial-Anschrift kann der genannten 
Übersicht entnommen werden. 
 
Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank:  
Vorstand: Sandra Achilles, Volker Schmelzle 
 
Hauptgeschäftstätigkeit der Bank: 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von 
Bankgeschäften aller Art und von damit 
zusammenhängenden Geschäften. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde:  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Lurgiallee 12, 
60439 Frankfurt, (im Internet unter: www.bafin.de) 
 
Eintragung (der Hauptniederlassung) im 
Genossenschaftsregister:  
Amtsgericht Stuttgart, Genossenschaftsregister Nr. 210030 
 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: 
DE145341772 
 
Vertragssprache: 
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die 
Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des 
Vertrages ist Deutsch.  
 

Rechtsordnung/Gerichtsstand: 
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ gilt für den Vertragsschluss und die 
gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und 
der Bank deutsches Recht. Das deutsche Recht gilt auch für 
die Vertragsanbahnung. Es gibt keine vertragliche 
Gerichtsstandklausel.  
 
Außergerichtlichte Streitschlichtung: 
Beschwerden können an unsere interne Beschwerdestelle 
gerichtet werden: 
 
Volksbank Plochingen eG 
Herrn Fechter 
Postfach 1349 
73203 Plochingen 
Telefonnummer: 07153/706-109 
E-Mail: Uwe.Fechter@Volksbank-Plochingen.de 
 
Darüber hinaus besteht für die Beilegung von Streitigkeiten 
mit der Bank die Möglichkeit, den Ombudsmann der 
genossenschaftlichen Bankengruppe anzurufen. Näheres 
regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche 
Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der 
deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“ , die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Besondere 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser 
Streitschlichtung bestehen nicht. Die Beschwerde kann 
schriftlich an folgende zentrale Stelle gerichtet werden: 
 
Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken –  BVR 
Postfach 30 92 63 
10760 Berlin 
Telefonnummer: 030/2021 –  1631 oder - 1632 
 
Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen 
Einlagensicherung: 
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen (vgl. Nr. 20 der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen).  
 
 
II. Informationen zum PrimaGirokonto 
 
Wesentliche Leistungsmerkmale 
Die Bank richtet für einen minderjährigen Kunden bzw. 
Schüler, Studenten oder Auszubildenden mit 

http://www.bafin.de)
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Schulbescheinigung, Studienbescheinigung oder 
Ausbildungsbescheinigung - maximal bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres - ein PrimaGirokonto in laufender 
Rechnung (Kontokorrentkonto) ein, schreibt eingehende 
Zahlungen auf dem Konto gut und wickelt von ihm 
veranlasste Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisung) zu Lasten 
dieses Kontos ab, soweit das Konto ausreichend Guthaben 
oder Kredit aufweist. Im Einzelnen sind insbesondere 
folgende Dienstleistungen vom PrimaGirokontovertrag 
erfasst: 
 
- Kontoführung 
- Ein- und Auszahlung 
- Überweisung (vgl. hierzu im Einzelnen die 

„Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr“) 
- Dauerauftrag 
- Lastschriftbelastung 
- Scheckinkasso 
- Scheckeinlösung (vgl. hierzu im Einzelnen die 

„Sonderbedingungen für den Scheckverkehr“ ) 
- Geduldeter Überziehungskredit 
- formlose Kreditzusage (internes Kreditlimit) 
- VR-BankCard zur Abhebung an in- und ausländischen 

Geldautomaten, zur bargeldlosen Zahlung an 
automatisierten Kassen im Rahmen des POZ-, electronic 
cash- und Maestro-Systems und zur Nutzung der 
GeldKarte-Funktion (vgl. hierzu im Einzelnen die 
„Sonderbedingungen für die VR-BankCard“) 

 
Preise  
Die aktuellen Preise (Zinsen und Entgelte) für die 
Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus beiliegendem 
Preisblatt „PrimaGirokonto“ . Zudem kann der aktuelle 
Zinssatz in dem „Preisaushang - Regelsätze im 
standardisierten Privatkundengeschäft“ in den 
Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden. Zusätzlich 
ist die Bank gemäß Ziffer 12 Abs. 5 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“  berechtigt, dem Kunden Auslagen 
in Rechnung zu stellen. 
 
Der jeweils berechnete Zinssatz wird auf Blatt 1 eines jeden 
Kontoauszugs zum Girokonto ausgewiesen. Hinweis: der 
Zinssatz für geduldete Überziehungen (d. h. 
Inanspruchnahme über den eingeräumten 
Dispositionskredit hinaus) ist höher. Er kann denselben 
Informationen wie der Zinssatz für den Dispositionskredit 
entnommen werden. 
 
Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der 
Laufzeit des PrimaGirokontovertrages erfolgt nach 
Maßgabe von Nr. 12 der AGB.  
 
Das jeweils gültige „Preis- und Leistungsverzeichnis“  kann 
der Kunde in den Geschäftsräumen der Bank einsehen. Auf 
Wunsch wird die Bank dieses dem Kunden zusenden. 
 
Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und 
Kosten 
Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen 
anfallen, unterliegen sie der Abgeltungssteuer. Bei Fragen 
sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige 
Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. 
Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig 
ist. 
 
Eigene Kosten (z. B. für Ferngespräche, Internetnutzung, E-
Mail-Versand, Porti) hat der Kunde selber zu tragen. 
 
Zusätzliche Kommunikationskosten:  
- entfällt - 
 
Leistungsvorbehalt: 
Die Aufnahme der Geschäftsbeziehung zum Kunden wird 
immer von der Vorlage eines gültigen Personalausweises 
oder Reisepasses abhängig gemacht. Bei mehreren 
Vertragspartnern müssen sich alle ausweisen. Bei nicht (voll) 
geschäftsfähigen Kunden müssen die entsprechenden 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden. Die 
gesetzlichen Vertreter müssen sich ebenfalls mittels der 
genannten amtlichen Dokumente ausweisen. Bei 
ausländischen Staatsangehörigen ist die Vorlage einer 
Aufenthaltsberechtigung, Aufenthaltserlaubnis oder 

Aufenthaltsbewilligung und soweit notwendig einer 
Arbeitserlaubnis erforderlich. 
 
Des Weiteren wird das Konto nur eingerichtet, sofern es 
sich um einen Minderjährigen handelt oder ein Schul-, 
Studien- oder Ausbildungs-Nachweis vorgelegt wird, 
maximal jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. 
Danach wird das Konto automatisch zu den für 
Privatkonten üblichen Standardkonditionen weitergeführt. 
Es gelten dann die im Preis- und Leistungsverzeichnis 
Giroverkehr angegebenen Preise und Leistungen. 
 
Kontoguthaben und Zinsansprüche unterliegen nach 
Maßgabe der Nr. 14 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einem Pfandrecht zu Gunsten der 
Bank, für alle Ansprüche, die der Bank aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. 
 
Hinsichtlich einzelner im Zusammenhang mit dem Konto 
stehender Dienstleistungen (z.B. Gutschrift bei 
Scheckeinlösung) gelten die Vorbehalte, wie sie mit dem 
Kunden über die hierfür maßgeblichen 
Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen vereinbart 
wurden (z.B. Vorbehalt der Einlösung und des Eingangs des 
Gegenwertes). 
 
Hinsichtlich des geduldeten Überziehungskredites gilt der 
Vorbehalt einer entsprechend positiven Bonität und 
SCHUFA-Auskunft. Für Minderjährige ist der geduldete 
Überziehungskredit nicht möglich. Bei Verweigerung des 
SCHUFA-Melde- und Auskunftsverfahrens, kann eine 
Kontoführung nur auf Guthabenbasis erfolgen. Näheres zur 
Arbeit der SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine 
Kreditsicherung) kann dem beiliegenden SCHUFA-Merkblatt 
entnommen werden und ist im Internet unter der Adresse 
http://www.schufa.de/downloads/EB_D.pdf abrufbar. 
 
Für Minderjährige ist eine formlose Kreditzusage (internes 
Kreditlimit) nicht möglich. 
 
Für Minderjährige ist der Erhalt von Schecks nicht möglich. 
 
Zahlung und Erfüllung des Vertrages: 
Zahlung der Entgelte und evtl. anfallender Zinsen, (z.B. 
Überziehungszinsen) durch den Kunden 
Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem 
Girokonto wie folgt belastet: 
-   Monatliches Kontoführungsentgelt zum Quartalsende. 
-   Transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung 
     der Transaktion. 
-   Zinsen zum Quartalsende. 
 
Kontoführung 
Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem 
PrimaGirokontovertrag durch Verbuchung der Gutschriften 
und Belastungen auf Basis der zugrunde liegenden 
Aufträge und Weisungen (z. B. aus Überweisungen, 
Lastschriften, Ein- und Auszahlungen, Bankentgelte) auf 
dem in laufender Rechnung geführten Konto 
(Kontokorrentkonto). Beim Kontokorrentkonto werden die 
jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten 
Rechnungsperiode –  in der Regel zum Ende des 
Kalenderquartals –  miteinander verrechnet und das 
Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss 
mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen Buchungen 
werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des 
Buchungsdatums, des Betrages, einer kurzen Erläuterung 
über die Art des Geschäftes sowie der Valuta (Wertstellung) 
aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils 
vereinbarten Form (z. B. Postversand, Kontoauszugsdrucker) 
übermittelt. 
 
Einzahlung/Zahlungseingang 
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt 
die Bank dem Konto gut. 
 
Auszahlung 
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch 
Auszahlung am Schalter oder an Geldausgabeautomaten. 
 
Überweisung 
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit 
Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten und 
Übermittlung der Angaben zur Person des Überweisenden 

http://www.schufa.de/downloads/EB_D.pdf
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und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei 
einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese mit 
Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des 
Begünstigten und Übermittlung der Angaben zur Person 
des Überweisenden und des angegebenen 
Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten 
ergeben sich aus den „Sonderbedingungen für den 
Überweisungsverkehr“ . 
 
Dauerauftrag 
Mittels Dauerauftrag können Überweisungen (siehe oben) 
regelmäßig zu bestimmten Terminen (z. B. 1.) und in 
bestimmten Intervallen (z. B. monatlich) automatisiert 
ausgeführt werden, ohne dass der Kunde jedes Mal einen 
neuen Auftrag erteilen muss. 
 
Lastschriftbelastung 
Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht wird (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“). Die 
Belastungsbuchung aus einer 
Einzugsermächtigungslastschrift ist endgültig, wenn der 
Kunde sie genehmigt hat (vgl. Nr. 7 Abs. 3 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“). 
 
Scheckinkasso 
Ist der Scheck auf ein Kreditinstitut im Inland gezogen, 
erfüllt die Bank ihre Verpflichtung aus dem Scheckinkasso 
mit Vorlage des Schecks oder dessen Daten beim 
bezogenen Kreditinstitut. Bei einem auf ein Kreditinstitut im 
Ausland gezogenen Scheck, ist die Verpflichtung der Bank 
aus dem Scheckinkasso durch auftragsgemäße 
Weiterleitung des Schecks [oder der Scheckdaten] erfüllt. 
Vor Eingang des Scheckgegenwertes bei der Bank erfolgt 
die Gutschrift in der Regel nur unter dem Vorbehalt des 
Eingangs (vgl. Nr. 9 Abs. 1 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ ). 
 
Scheckeinlösung 
Auf die Bank gezogene Schecks sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten 
Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht 
wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den 
Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann 
eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahlt Meldung 
absendet. Schecks, die über eine Abrechnungsstelle einer 
Landeszentralbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn 
sie nicht bis zu dem von der Landeszentralbank 
festgesetzten Zeitpunkt an die Abrechnungsstelle 
zurückgegeben werden (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“). Im Übrigen gelten die 
„Sonderbedingungen für den Scheckverkehr“ . 
 
Wechseleinlösung 
Ist die Bank als Zahlstelle eines Wechsels genannt, dann wird 
der Wechsel eingelöst, wenn bei Fälligkeit oder Vorlage (bei 
Sichtwechseln oder Nachsichtwechseln) Deckung auf dem 
Kontokorrentkonto vorhanden ist. Ist keine Deckung 
vorhanden, so geht der Wechsel spätestens am zweiten 
Arbeitstag nach Fälligkeit oder Vorlage zu Protest (Artikel 
44 Wechselgesetz). 
 
Geduldeter Überziehungskredit (Kontoüberziehung): 
Ein geduldeter Überziehungskredit entsteht durch eine von 
der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des 
Girokontos. Hierüber entscheidet der für den Kunden 
zuständige Kundenbetreuer im Einzelfall. Die Rückführung 
der Kontoüberziehung erfolgt sobald als möglich aus den 
Zahlungseingängen auf dem Girokonto oder anderen 
Zahlungen innerhalb einer angemessenen Frist, spätestens 
jedoch nach Ablauf von einem Monat.  
 
Wenn der Kunde Fragen an den zuständigen 
Kundenbetreuer hat und diesen nicht kennt, kann er sich an 
die Zentrale wenden. Von dort erfährt der Kunde seinen 
Kundenbetreuer. 
 
Formlose Kreditzusage (Internes Kreditlimit:): 
In Einzelfällen wird dem Kunden eine intern bewilligte 
Kreditzusage mitgeteilt. Diese Zusage ist auf einen kurzen 
Zeitraum befristet. Der in Anspruch genommene Kredit ist 
innerhalb der genannten Frist zurückzuzahlen. 
 

Kartenzahlung mit der VR-BankCard 
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank 
durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der 
Kartenzahlung. Die Nutzung von Zahlungskarten ist in den 
„Sonderbedingungen für die VR-BankCard“  geregelt. 
 
Vertragliche Kündigungsregeln:  
 
Beendigung des PrimaGirokontovertrages durch den 
Kunden: 
Der PrimaGirokontovertrag kann vom Kunden jederzeit 
gekündigt werden. Bei mehreren Vertragspartnern müssen 
alle gemeinsam kündigen. Im Übrigen gelten die in Nr. 18 
und 19 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den 
Kunden und die Bank festgelegten Kündigungsregeln. 
 
Beendigung des Kreditverhältnisses durch den 
Kreditnehmer: 
Der Kreditnehmer kann den geduldeten 
Überziehungskredit oder die formlose Kreditzusage 
jederzeit beenden, indem er den Sollsaldo auf seinem 
Girokonto ausgleicht.  
 
Beendigung des Kreditverhältnisses durch die Bank: 
Der geduldete Überziehungskredit ist täglich fällig. Die 
Rückzahlung kann jederzeit von der Bank gefordert 
werden. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Rechtes 
auf die berechtigten Belange des Kreditnehmers Rücksicht 
nehmen, sofern nicht ein wichtiger Grund vorliegt, der der 
Bank auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange 
des Kunden die Fortsetzung des Kreditverhältnisses 
unzumutbar werden lässt. 
 
Mindestlaufzeit des Vertrages: 
keine 
 
Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde: 
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung 
zwischen der Bank und dem Kunden sind in den 
beiliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“  
beschrieben. Daneben gelten die beiliegenden 
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen 
zu diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“  
enthaltenen: 
- Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr 
- Sonderbedingungen für den Scheckverkehr 
- Sonderbedingungen für die VR-BankCard 
- Sonderbedingungen für Kontoauszugsdrucker 
 
Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher 
Sprache zur Verfügung. 
 
III. Informationen über die Besonderheiten des 
Fernabsatzvertrages 
 
Information zum Zustandekommen des Vertrages im 
Fernabsatz: 
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes 
Angebot auf Abschluss des Rahmenvertrages zum 
PrimaGirokonto ab, indem er das ausgefüllte und 
unterzeichnete Formular an die Bank übermittelt und dieses 
ihr zugeht. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank 
dem Kunden –  gegebenenfalls nach der erforderlichen 
Identitätsprüfung des Kunden –  die Annahme des 
Rahmenvertrages erklärt. Diese Erklärung erfolgt in der 
Regel durch die Übersendung oder Aushändigung des von 
der Bank gegengezeichneten Vertragsformulars, aus dem 
auch die Vertragsnummer ersichtlich ist. 
 
Der Vertrag über den geduldeten Überziehungskredit 
kommt durch eine entsprechende Kontobelastung und 
durch stillschweigende Duldung durch die Bank zustande. 
 
Der Vertrag über die formlose Kreditzusage kommt mit der 
Mitteilung der Höhe des Kredites und dessen Befristung 
zustande. 
 
Verträge über sonstige Vorgänge innerhalb des 
PrimaGirokontovertrages kommen mit Annahme des 
Antrages und Erbringung darin der versprochenen Leistung, 
ggf. im Rahmen weiterer geschlossener Rahmenverträge (z. 
B. Scheckvertrag), durch die Bank zustande. 
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Widerrufsrecht: 
Der Kunde kann die auf Abschluss des oben genannten 
Vertrages gerichtete Erklärung   –  sofern es sich beim 

Vertrag um einen Fernabsatzvertrag handelt –  widerrufen. 
Die folgende „Widerrufsbelehrung für den Kunden“  steht 
nur in deutscher Sprache zur Verfügung: 



 

© Information PrimaGirokontovertrag, Stand:  Seite 5 von 41 

Widerrufsbelehrung: 
 
Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch 
nicht, vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nummer 8 bis 12 und Abs. 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Art. 248 § 4 Abs. 1 
EGBGB sowie vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 248 § 11 Abs. 1 EGBGB. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an:  
 
Volksbank Plochingen eG 
Am Fischbrunnen 8 
73207 Plochingen 
Telefax: 07153 706-226 
E-Mail: email@volksbank-plochingen.de 
 
Widerrufsfolgen: 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, beziehungsweise herausgeben, müssen Sie 
insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen 
für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
Besonderer Hinweis: 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  
 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 



 

Information VR_PrimaZinsKonto VP F 080512.doc, Stand: 01.01.2012  Seite 6 von 41 

 
 

     Preisblatt VR-PrimaZinsKonto 
 

Stand: 01.01.2012  
 
Konditionen 
 
          Nominal Effektiv 
 
eingeräumte Überziehungskredite      12,00%  12,55% 
 
geduldete Überziehungskredite      16,00%  16,99% 
 
Guthaben bis 2.500 EUR         01,40% 
Guthaben ab 2.500 EUR           0,50% 
Habenverzinsung bis zum 18. Lebensjahr (bzw. bis max. zum 27. Lebensjahr, sofern der Bank Nachweise  
zu einem bestehenden Ausbildungsverhältnis, z. B. Berufsausbildung, Studium oder Dienstverhältnis, z. B. 
Wehr- und Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst vorgelegt werden) 
 
Entgelte 
Die nachfolgend dargestellten Entgelte werden selbstverständlich bei einem Fehler der Bank oder bei 
einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank nicht berechnet, sondern nur bei von Kunden zu 
vertretenden Umständen. 
 
1.1 Kontoführung 
 
Produkt EUR 
Monatliche Kontoführung 0,00 
 
1.2 Kontoauszug 
 
durch Kontoauszugdrucker1          0,00 EUR 
 
Bereitstellung eines Tages-/Wochen-/Monatsauszugs zum Selbstabholen²     0,00 EUR 
 
Zusendung der am Kontoauszugdrucker nach 4 Wochen nicht 
abgerufenen Kontoauszüge auf Verlangen des Kunden ³       1,00 EUR 
 
Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden4  
 
• maschinell (soweit bei Auszügen neueren Datums noch möglich)      5,00 EUR 
 
• manuell (bei Auszügen älteren Datums, wenn systembedingt 
maschinelle Erstellung nicht mehr möglich ist)        5,00 EUR 
 
1 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos. 
2 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos. 
3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. 
4 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 

 

1.3 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 
Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 30 Tagen nicht  
abgerufenen Kontoauszüge auf Verlangen des Kunden                                           1,00 EUR 
Erstellung eines Beleges über beleglose Umsätze                                                      0,05 EUR 
Volksbank-Konstostands-SMS                                                                                    1,00 EUR 
 
2 Erbringung von Zahlungsdiensten für Privatkunden und Geschäftskunden 
 
2.1 Allgemeine Informationen zur Bank 
 
2.1.2 Geschäftstage der Bank 
 
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten 
Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb 
unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an 
allen Werktagen, mit Ausnahme 
 
- Sonnabende 
- 24. und 31. Dezember 
- Nachmittag des Faschingsdienstag 
 
2.2 Lastschriftverkehr 
 
2.2.1 Einzugsermächtigungslastschrift 
 
Lastschrifteinlösung           0,00 EUR 
 
2.2.2 Abbuchungsauftragslastschrift 
 
2.2.2.1 Ausführungsfristen 
 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. drei 
Geschäftstagen, ab dem 1.1.2012 innerhalb von max. einem Geschäftstag, beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 2.1.2 
 
2.2.2.2 Entgelte 
 
Lastschrifteinlösung            0,00 EUR 
Vormerkung von Abbuchungsaufträgen         2,00 EUR 
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung      2,00 EUR 
 
2.2.3 SEPA-Basis-Lastschrift 
 
2.2.3.1 Ausführungsfristen 
 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. drei 
Geschäftstagen, ab dem 1.1.2012 innerhalb von max. einem Geschäftstag, beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 2.1.2 
 
2.2.3.2 Entgelte 
 
Lastschrifteinlösung            0,00 EUR 
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung      2,00 EUR 
2.2.4 SEPA-Firmen-Lastschrift 
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2.2.4.1 Ausführungsfristen 
 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. 
dreiGeschäftstagen, ab dem 1.1.2012 innerhalb von max. einem Geschäftstag, beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 2.1.2 
 
2.2.4.2 Entgelte 
 
Lastschrifteinlösung            0,00 EUR 
Vormerkung der Bestätigung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats     10,00 EUR 
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung      2,00 EUR 
 
2.3 Barauszahlung 
 
Barauszahlung an eigene 
Kunden 

am Schalter am Geldautomaten 

mit unserer VR-BankCard/ 
VR-ServiceCard 

0,00 EUR 0,00 EUR 

mit unserer MasterCard 3 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

3 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

mit unserer Visa Card 3 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

3 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 
Barauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI) 6  
 
mit VR-BankCard/VR-ServiceCard am Schalter am Geldautomaten 

 
- bei teilnehmenden Banken    
   am BankCard ServiceNetz: 
 
- bei inländischen KI und KI in       
  der EU 5 und den EWR-  
  Staaten 6, die ein direktes  
  Kundenentgelt erheben können: 
 
  - Verfügungen im girocard-       
    System 
 
  - Verfügungen in anderen  
    Zahlungssystemen  
    (Maestro/Cirrus/EAPS/  
    VPAY/Plus) in Euro 
 
- bei inländischen KI und KI in der    
  EU 5  und den EWR-Staaten 6  

  die kein direktes Kundenentgelt    
  erhaben können: 
 
  - Verfügungen in folgenden  
    Zahlungssystem (Maesro/Cirrus/ 
    EAPS/VPAY/ Plus) in Euro 
 
- bei KI in der EU und den EWR-  
  Staaten in Fremdwährung 
 
- bei KI außerhalb der EU und den  

 
entfällt 
 
 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entfällt 
 
 
 
entfällt 
 
 
entfällt 

 
0,00 EUR 
 
 
 
 
 
 
Entfällt 
 
 
1% vom Umsatz mind. 4,00 EUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1% vom Umsatz mind. 4,00 EUR 
 
 
 
1% vom Umsatz mind. 4,00 EUR 
 
 
1% vom Umsatz mind. 5,00 EUR 

  EWR-Staaten  
5 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta,Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien undNordirland, Zypern). 
6 EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen). 

 
mit Kreditkarte 
(MasterCard/Visa Card) 

am Schalter am Geldautomaten 

- im Inland und Ausland 3 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

3 % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 (zzgl. 1 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz7 bei Zahlung in Fremdwährung und/oder 
 in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten) 

2.4 Kartengestützter Zahlungsverkehr 
 
2.4.1 Debit-Karten 
 
2.4.1.1 VR-BankCard 
- VR-BankCard pro Jahr           0,00 EUR 
  
- Ersatzkarte8             6,00 EUR 
 
Auslandseinsatz9 
 
beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung und/oder 
bei Zahlung in einem Land außerhalb der EU10 und der EWR-Staaten11  
         1 % vom Umsatz  mind. 1,00 EU 
            max. 5,00 EUR 
 
2.4.2 GeldKarte 
 
- Aufladen unserer GeldKarten 
 
an unseren Ladeterminals           0,00 EUR 
 
an Ladeterminals von teilnehmenden Banken am BankCard ServiceNetz     0,00 EUR 
 
an Ladeterminals anderer KI           0,50 EUR 
 
- Aufladen von GeldKarten anderer Kreditinstitute 
 
Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die kartenausgebende Stelle einen Preis verlangt, kann der Kunde 
dort erfragen. 
 
7 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 3.6 dieses Verzeichnisses. 
8 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer 
Ersatzkarteverpflichtet ist. 
9 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 3.6 dieses Verzeichnisses. 
10 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern). 
11 EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen). 

 
Zur Orientierung: 
Wir belasten für das Aufladen der GeldKarte 
 
- Kreditinstituten, die Teilnehmer am BankCard ServiceNetz sind      0,50 EUR 
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- anderen Kreditinstituten           1,00 EUR 
 
2.4.3 Kreditkarten 
 
• Ersatzkarte 12                             je nach Kartenart EUR 
 
- bei Designwechsel per sofort auf Wunsch des Kunden       20,00 EUR 
- bei Designwechsel zur nächsten Wiederprägung auf Wunsch des Kunden    20,00 EUR 
- bei nachträglicher PIN-Bestellung auf Wunsch des Kunden      5,00 EUR 
 
• zzgl. Versandkosten 
- bei Versendung im Inland           15,00 EUR 
- bei Versendung in Europa           15,00 EUR 
- bei Versendung weltweit           15,00 EUR 
- bei Versendung per Kurier           15,00 EUR 
 
• Auslandseinsatz13bei Zahlung in Fremdwährung und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EU14und 
der EWR-Staaten15      1 % vom Umsatz 
 
• Sonstige Serviceleistungen 
- Bereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss weltweit auf Wunsch des Kunden    20,00 EUR 
- Bereitstellung beschleunigte Notfall-Ersatzkarte weltweit auf Wunsch des Kunden   20,00 EUR 
- Duplikatserstellung einer Umsatzaufstellung auf Verlangen des Kunden16    5,00 EUR 
- Anforderung einer Belegkopie, Inland, auf Verlangen des Kunden 17    5,00 EUR 
- Anforderung einer Belegkopie, Ausland, auf Verlangen des Kunden 18     5,00 EUR 
 
2.4.3.1 ClassicCard (MasterCard oder Visa) 
 
• pro Jahr             20,00 EUR 
• Zusatzkarte pro Jahr           20,00 EUR 
 
2.4.3.2 GoldCard (MasterCard oder Visa) 
 
• pro Jahr             50,00 EUR 
• Zusatzkarte pro Jahr           50,00 EUR 
 
12 Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung 
einer Ersatzkarte verpflichtet ist. 
13 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 3.6 dieses Verzeichnisses. 
14 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern). 
15 EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen). 
16 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
17 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
18 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 

 
2.4.3.3 PrepaidCard Generation2Go (MasterCard oder Visa) 
 
• bis zum 18. Lebensjahr im 1. Jahr           0,00 EUR 
• bis zum 18. Lebensjahr ab dem 2. .Jahr        12,00 EUR 
• ab dem 18. Lebensjahr          20,00 EUR 
 
2.4.3.4 ReiseCard (MasterCard oder Visa) 
 
• pro Jahr             40,00 EUR 
• Zusatzkarte pro Jahr           40,00 EUR 
 

2.4.3.5 ShoppingCard (MasterCard oder Visa) 
 
• pro Jahr             40,00 EUR 
• Zusatzkarte pro Jahr           40,00 EUR 
 
2.4.3.6 Golf Fee Card (MasterCard oder Visa) 
 
• pro Jahr             95,00 EUR 
• Zusatzkarte pro Jahr           95,00 EUR 
 
2.4.4 Ausführungsfrist 
 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht: 
 
Kartenzahlungen in Euro innerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) 

max. drei Geschäftstage, ab dem 1.1.2012 max. 
einen Geschäftstag. 

Kartenzahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) in einer anderen 
EWRWährung als Euro 

max. vier Geschäftstage. 
 

Kartenzahlungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (EWR) unabhängig von der 
Währung. 

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt. 
 

 
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 2.1.2 
 
2.4.5 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 
Kartensperren auf Veranlassung des Kunden 
(wird nicht berechnet, wenn der Kunde die Kartensperren durch Anzeige 
des Verlustes, des Diebstahls, der missbräuchlichen Verwendung oder der 
sonstigen nicht autorisierten Nutzungen der Karte veranlasst) 

                             15,00 EUR 

 
2.5 Überweisungsverkehr 
 
2.5.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums19 (EWR) in Euro oder in anderen EWR-Währungen 20 
 
19 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Italien, 
Irland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Liechtenstein, Norwegen und Island. 
20 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, 
Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 

 
2.5.1.1 Überweisungsauftrag 
 
2.5.1.1.1 Annahmefrist(en) für Überweisungen 
 
16:30 Uhr an Geschäftstagen der Bank 
 
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 2.1.2 
 
2.5.1.1.2 Ausführungsfristen 
 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht: 
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- Überweisungen in Euro  
 
Belegloser Überweisungsauftrag 21 max. drei Geschäftstage; ab dem 1.1.2012 ein 

Geschäftstag 
Beleghafter Überweisungsauftrag max. vier Geschäftstage; ab dem 1.1.2012 max. 

zwei Geschäftstage 
 
- Überweisungen in anderen EWR-Währungen 
 
Belegloser Überweisungsauftrag22 max. vier Geschäftstage 
Beleghafter Überweisungsauftrag max. vier Geschäftstage 
 
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 2.1.2 
 
2.5.1.1.3 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
 
Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden nicht berechnet, wenn und soweit die 
Durchführung von Überweisungen bereits mit dem Gesamtpreis für ein Kontoführungs-Komplettpaket 
abgegolten ist (siehe 3.1 „Kontoführung“). 
 
2.5.1.1.3.1 Überweisung in der Kontowährung 
 
Bei einer Überweisung, die mit keiner Währungsumrechnung verbunden ist, tragen Zahler und 
Zahlungsempfänger jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die 
folgenden Entgelte: 
 
21 Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking, Datenträgeraustausch (DTA) oder 
Datenfernübertragung (DFÜ). 
22 Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking, Datenträgeraustausch (DTA) oder 
Datenfernübertragung (DFÜ). 

 

Überweisungsmodalitäten 

  je Überweisung vom Girokonto 

  
beleghafte  
Überweisung 

elektronisch  
übermittelte  
Überweisung* 

per  
Dauer- 
auftrag 

bei 
form- 
loser Er- 
teilung 
** 

je Über- 
weisung  
per 
Zahl- 
schein 

als Eil- 
überwei- 
sung 
zusätz- 
lich 

als tele- 
grafische 
Überwei 
sung  
zusätzlich 

Überweisungsart               

Inlandsüberweisung mit 
Kontonummer/Bankleitzahl 
in  
Euro innerhalb der Bank 0,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 

Inlandsüberweisung mit 
Kontonummer/Bankleitzahl 
in  
Euro an einen anderen  
Zahlungsdienstleister 0,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 

Inlandsüberweisung mit 
Kontonummer/Bankleitzahl,  
die auf eine andere 
Währung  
eines EWR-Mitgliedstaates  
lautet 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

nicht 
zulässig 

Überweisung mit IBAN/BIC  
in Euro innerhalb der Bank 0,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 15,00 EUR 15,00 EUR 

Überweisung mit IBAN/BIC  
in Euro an einen anderen  
Zahlungsdienstleister 0,50 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 
 
2.5.1.1.3.2 Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung 
 
Entgeltpflichtiger 
 
Bei einer Überweisung, die mit einer Währungsumrechnung verbunden ist, kann der Zahler zwischen 
folgenden Entgeltverteilungen wählen: 
 
• 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
• 1: Zahler trägt alle Entgelte 
 
Höhe der Entgelte 
 

Überweisungs- 
betrag 

Konventionelle Abwicklung 
Abwicklung im 
Tipanet-Format 

Zielland 

bis zu EUR 
0 
EUR 

1 
EUR 

0 
EUR 

1 
EUR 

EU- und EWR- 
Staaten 

7.500 Abw.-Geb.11,00 
EUR + Auslagen  
1,50 EUR + 
Courtage 0,25 
Prom., mind. 1,00 
EUR 

Abw.-Geb. 11,00  
EUR + Auslagen  
1,50 EUR + 
Courtage 0,25  
Prom., mind. 1,00  
EUR + Geb. der  
Auslandsbank      

EU- und EWR- 
Staaten 

über 7.500 Abw.-Geb. 1,5  
Prom. (max. 
500,00 EUR) + 
Auslagen 1,50 EUR 
+ Courtage 0,25  
Prom., mind. 1,00  
EUR 

Abw.-Geb. 1,5  
Prom. (max. 
500,00 EUR) + 
Auslagen 1,50 EUR  
+ Courtage 0,25  
Prom., mind. 1,00 
EUR + Geb. der 
Auslandsbank     

TIPANET-Länder 
Betragsobergrenzen 
auf Anfrage   

  

  

7,50 

 
2.5.1.1.4 Sonstige Entgelte 
 
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines 
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Überweisungsauftrags           60,00 EUR 
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags   2,00 EUR 
 
Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter 
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden    60,00 EUR 
 
Dauerauftrag Einrichtung/Änderung/Aussetzung        7,50 EUR 
 
2.5.1.2 Entgelte bei Überweisungsgutschriften 
 
Hinweis: Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden nicht berechnet, wenn und soweit die 
Durchführung von Überweisungen bereits mit dem Gesamtpreis für ein Kontoführungs-Komplettpaket 
abgegolten ist. 
 
Bei einem Überweisungseingang werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 
 

Überweisungsgutschrift aus 
 

Überweisungsbetrag 
 
bis zu                   EUR 

Konventionelle 
Abwicklung 
EUR 

Abwicklung im 
Tipanet-Format 
EUR 

Inlandsüberweisung mit 
Kontonummer/Bankleitzahl 
in Euro innerhalb der Bank 

0,00 0,00 0,00 

Inlandsüberweisung mit 
Kontonummer/Bankleitzahl 
in Euro von einem anderen 
Zahlungsdienstleister 

0,00 0,00 0,00 

Inlandsüberweisung mit 
Kontonummer/Bankleitzahl, 
die auf eine andere Währung 
eines EWR-Mitgliedstaates 
lautet 

nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig 

Überweisung mit IBAN/BIC 
in Euro innerhalb der Bank 

0,00 0,00 7,50 

Überweisung mit IBAN/BIC 
in Euro von einem anderen 
Zahlungsdienstleister 

0,00 0,00 7,50 

 
Sollte der Zahler die Entgeltweisung vorgegeben haben, dass der Zahlungsempfänger alle Entgelte trägt, 
fallen zusätzlich die folgenden Entgelte an (EUR): 0,00 
 
2.5.2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR23) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung24) sowie Überweisungen in 
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten25) 
 
2.5.2.1 Überweisungsaufträge 
 
2.5.2.1.1 Ausführungsfristen 
 
Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 
 
2.5.2.1.2 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 
 
Entgeltpflichtiger 
Bei einer Überweisung kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen: 
 
• 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 

• 1: Zahler trägt alle Entgelte 
• 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 
 
23 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Italien, 
Irland, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Liechtenstein, Norwegen und Island. 
24 Z.B. US-Dollar. 
25 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die 
Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). 

 
Hinweis: 
• Bei der Entgeltweisung „0“  können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte 
abgezogen werden. 
• Bei der Entgeltweisung „2“  können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom 
Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
 
Höhe der Entgelte 
 

Konventionelle Abwicklung Abwicklung im  
Tipanet-Format 

Zielland/Währung Überweisungs- 
betrag 
 
 
bis zu EUR 

0 
EUR 

1 
EUR 

0 
EUR 

1 
EUR 

Schweiz/ Euro mit 
IBAN/BIC siehe 2.5.1.1.3.2 siehe 2.5.1.1.3.2 siehe 2.5.1.1.3.2 siehe 2.5.1.1.3.2 siehe 2.5.1.1.3.2 

Übrige Länder Preis auf Nachfrage 
 
2.5.2.1.3 Sonstige Entgelte 
 
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags   2,00 EUR 
 
Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines  
Überweisungsauftrags           60,00 EUR 
 
Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter 
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden    60,00 EUR 
 
Dauerauftrag Einrichtung/Änderung/Aussetzung        7,50 EUR 
 
2.5.2.2 Überweisungsgutschriften 
 
Entgeltpflichtiger 
 
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, 
welche Entgeltregelung zwischen dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Folgende 
Vereinbarungen sind möglich: 
 
• 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
• 1: Zahler trägt alle Entgelte 
• 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 
 
Hinweis: 
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• Bei der Entgeltweisung „0“  können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte 
abgezogen werden. 
• Bei der Entgeltweisung „2“  können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom 
Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 
 
Höhe der Entgelte 
 
Bei einer Entgeltweisung „0“  oder „2“  werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 
 

Abesenderland/Währung 

Überweisungs- 
betrag 
bis zu                EUR 

Konventionelle  
Abwicklung 
EUR 

Abwicklung im 
Tipanet-Format 
EUR 

Schweiz/Euro mit IBAN/BIC siehe 2.5.1.2 siehe 2.5.1.2 siehe 2.5.1.2 

Übrige Länder Preis auf Nachfrage 
 
2.6 Umrechnungskurs bei der Erbringung von Zahlungsdiensten in fremder Währung 
 
Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von Fremdwährungen in Euro erfolgen zum Beispiel auf 
der Basis der von EuroFX festgestellten Kurse des Bankgeschäftstages der Buchung. Der EuroFX ist im 
Internet unter www.eurofx.de veröffentlicht. Liegt ein solcher Kurs nicht vor, erfolgt die Umrechnung zu 
einem anderen Marktkurs. 
 
Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Einsatz von Karten rechnet grundsätzlich die jeweilige 
internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten 
Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen 
Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Kurs 
werden dem Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar. Änderungen 
der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der 
von der Einreichung des Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der Bank abhängige nächstmögliche 
Abrechnungstag der jeweiligen internationalen Kartenorganisation. 
 
2.7 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Privatkunden, Firmenkunden sowie im 
Zusammenhang mit der Erklärung des Zentralen Kreditausschusses zum „ Girokonto für jedermann" für 
Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen. 
Näheres regelt die „ Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im 
Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe", die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 
Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken - BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, zu richten. 
 
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des 
Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die 
Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die 
Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 
2.8 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 

Terminierte Überweisung einmalig  2,00 EUR 

Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrages  10,00 EUR 

Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter Angabe der 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 10,00 EUR 

Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrages 2,00 EUR 

Zeitgebühr für besonders aufwendige Arbeiten im Auftrag des Kunden je Stunde  80,00 EUR 

zzgl. je erstellter Kopie/je erstelltem Ausdruck zzgl. eventuellen Fremdkosten 0,50 EUR 

Sondergebühr für Scheck- Lastschrifteinzugs-, Überweisungsverkehr mit Kundeneindruck 
Kosten der Druckerei sowie eigene Bearbeitungsgebühr 20,00 EUR 

Vordrucke für ein Konto ab 100 Stück je Tausend  40,00 EUR 

Disketteneinreichung pro Datei  2,00 EUR 
Erstellung oder Anforderung einer Zweitschrift von eigenem/fremden Institut zzgl. Fredkosten 3,00 EUR 

Bereitstellung von MT940-Dateien und DTI-Dateien einmalig  20,00 EUR 

Bargeldbezug für Nichtkunden je Hartgeldrolle 0,50 EUR 

Bargeldzählung für Nichtkunden, Scheine und Hartgeld  5,00 EUR 

SMS für mobileTAN je TAN-Anforderung 0,10 EUR 

Erneute Zusendung eines Folge-PIN oder-TAN-Bogen 3,00EUR 

Erneute Zusendung eines HBCI-INI-Briefes 3,00EUR 

VR-NetWorldCard pro Karte  20,00 EUR 

Smart-TAN-Plus Leser  0,00 EUR 

Anforderung einer Gläubiger-ID für SEPA-Lastschriften auf Wunsch des Kunden  5,00 EUR 

Bareinzahlungen zu Gunsten Dritter bei 
Konten der Volksbank Plochingen eG 
Fremde Institute 

3,00 EUR  
10,00 EUR 

Prüfung VR-BankCard und Magnetstreifenrefresh 2,50 EUR 

Bearbeitung von VR-BankCard-Schadensfälle  25,00 EUR 

Zusendung von Karten und/oder PIN auf Wunsch des Kunden  5,00 EUR 

Firmenkreditkarte VISA/Mastercard pro Jahr  30,00 EUR 

Individualisierung des Logos einmalig  85,00 EUR 

Sperre der VR-BankCard unter 07153/706-366 oder 01805/021021. Bei Sperrung unter 
01805/021021 werden 0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz berechnet. Aus 
Mobilfunknetzen können höhere Gebühren entstehen.   

Sperre der Kreditkarte unter 07153/706-366 oder 01805/585252. Bei Sperrung unter 
01805/585252 werden 0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz berechnet. Aus 
Mobilfunknetzen können höhere Gebühren entstehen.   

Sperre von Online-Medien (VR-NetKey, FTAM, EBICS, usw.) 07153-706-366   

Pfändungsschutzkonto auf Antrag des Kunden / monatlich 0,00 EUR 
 

http://www.eurofx.de
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3 Scheckverkehr für Privatkunden und Geschäftskunden 
 
3.1 Allgemein 
 
Scheckvordrucke (pro Stück)           0,00 EUR 
 
Zusendung von Scheckvordrucken auf Wunsch des Kunden (zzgl. Porto)     0,00 EUR 
 
Vormerkung einer Schecksperre auf Wunsch des Kunden       7,50 EUR 
 
Verlängerung einer Schecksperre auf Wunsch des Kunden       7,50 EUR 
 
Bereitstellung eines bestätigten Bundesbankschecks       100,00 
EUR 
 
Einlösung eines vom Kunden ausgestellten Schecks        0,00 EUR 
 
Einzug eines vom Kunden eingereichten inländischen Schecks      0,00 EUR 
 
Einholung einer fehlenden Scheckunterschrift des Ausstellers      10,00 EUR 
 
3.2 Zahlungen in das Ausland (Scheckvorlage) 
 
3.2.1 per Verrechnungsscheck 
 
in Euro:       1,5 ‰ ,   mindestens   11,00 EUR 
 
in Fremdwährung:      1,5 ‰ ,   mindestens   11,00 EUR 
 
zzgl. Courtage:       0,25 ‰ ,   mindestens   1,00 EUR 
 
3.2.2 per Bankscheck 
 
in Euro:          mindestens   32,00 EUR 
 
in Fremdwährung:        mindestens   32,00 EUR 
 
zzgl. Courtage:       0,25 ‰ ,   mindestens   1,00 EUR 
 
3.3 Zahlungen aus dem Ausland (Scheckgutschrift, Eingang vorbehalten) 
 
in Euro:        1,5 ‰ ,   mindestens   11,00 EUR 
 
in Fremdwährung:      1,5 ‰ ,   mindestens   11,00 EUR 
 
zzgl. Courtage:       0,25 ‰ ,   mindestens   1,00 EUR 
 
3.4 Wertstellungen im Scheckverkehr 
 
3.4.1 Bei Gutschriften 
 
Scheckeinreichung eigenes Kreditinstitut       am Tag der Buchung 
 
Scheckeinreichung fremdes Kreditinstitut 26       2 Bankgeschäftstage bei 
           Inlandsschecks, 7  

           Bankgeschäftstage bei 
           Auslandsschecks 
 
aus Scheckrückgabe wegen fehlender Deckung auf dem Konto 
des Scheckausstellers bzw. Zahlungspflichtigen      am Tag der Belastung 
 
3.4.2 Bei Belastungen 
 
Scheck           am Tag der Belastungsbuchung 
          für die Bank 
 
Scheckrückgabe zulasten des Zahlungsempfängers   am Tag der Wertstellung 
      der ursprünglichen Gutschrift 
 
3.5 Reiseschecks 
 
• auf Euro lautende Reiseschecks 
 
Verkauf von Euro-Reiseschecks        1 %, mindestens 9,00 EUR 
 
Barauszahlung von Euro-Reiseschecks       0 %, mindestens 0,00 EUR 
 
Rücknahme von Euro-Reiseschecks        0 %, mindestens 0,00 EUR 
 
• auf Fremdwährung lautende Reiseschecks 
 
Verkauf von Fremdwährungs-Reiseschecks       1 %, mindestens 10,00 EUR 
 
Barauszahlung von Fremdwährungs-Reiseschecks      mindestens 11,00 + 0,50 
           pro Stück in EUR 
 
Rücknahme von Fremdwährungs-Reiseschecks      mindestens 11,00 + 0,50 
           pro Stück in EUR 
 
26 Kann nach Sitz der bezogenen Bank unterschiedlich sein. 

 
3.6 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 
Auslagen pro Geschäftsvorfall mind. 1,50 EUR bzw. nach Aufwand 
bei Währungsumrechnungen wird eine Courtage in Höhe von 0,25 Promille mind. 1,00 EUR berechnet 
Anforderung einer BSE-Scheckkopie 3,00 EUR + Fremdkosten 
von unseren Kunden eingereicht, von fremden Banken zurück gegebenen: 
Rückscheck von anderen Banken 
BSE                          fremde Kosten 
ISE                           fremde Kosten 
unechte BSE           3,00 EUR + Fremdkosten 
von unseren Kunden eingereicht, von uns zurück gegeben: 
Rückscheck, Rückrechnung 5,00 EUR  
Scheckeinzug mit Bezahltmeldung 7,50 EUR  
bestätigter DZ-Bank bzw. Volksbank-Scheck 7,50 EUR  
 
 
3.7 Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften (außer Zahlungsdiensten) für Privatkunden und 
Geschäftskunden 
Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und von Fremdwährungen in Euro erfolgen zum Beispiel auf 
der Basis der von EuroFX festgestellten Kurse des Bankgeschäftstages der Buchung. Der EuroFX ist im 
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Internet unter www.eurofx.de veröffentlicht. Liegt ein solcher Kurs nicht vor, erfolgt die Umrechnung zu 
einem 
anderen Marktkurs. 
 
 

http://www.eurofx.de


 

Niederlassungen der Volksbank Plochingen eG, Stand: 26.01.2006 

 
 
 

Niederlassungen 
 

Stand: 26.01.2006 
 
 
 

Altbacher Bank 
Bachstraße 30 
73776 Altbach 

Tel: 07153/8347-0 
Fax: 07153/8347-46 

 

Hochdorfer Bank  
Bachstraße 6 

73269 Hochdorf 
Tel: 07153/9556-0 

Fax: 07153/9556-21 
 

Deizisauer Bank  
Am Marktplatz 2 
73779 Deizisau 

Tel: 07153/7016-0 
Fax: 07153/7016-36 

 

Volksbank Plochingen eG 
Am Fischbrunnen 8 
73207 Plochingen 

Tel: 07153/706-330 
Fax: 07153/706347 

 
Zeller Bank 

Bachstraße 5 
73730 Esslingen-Zell 
Tel: 0711/930806-0 

Fax: 0711/930806-15 
 

Volksbank Plochingen eG 
Stumpenhof 
Teckplatz 2 

73207 Plochingen 
Tel: 07153/ 23952-0 
Fax: 07153/23952-6 

 
Denkendorfer Bank 

Karlstraße 1 
73770 Denkendorf 
Tel: 0711/934915-0 

Fax: 0711/934915-46 
 

Volksbank Reichenbach 
Hauptstraße 17 

73262 Reichenbach 
Tel: 07153/9825-0 

Fax: 07153/9825-46 
 

Denkendorfer Bank  
Berkheimer Straße 1 
73770 Denkendorf 
Tel: 0711/934905-0 

Fax: 0711/934905-46 
 

Wernauer Bank 
Kirchheimer Straße 101 

73249 Wernau 
Tel: 07153/9349-0 

Fax: 07153/9349-31 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Fassung: Mai 2012  
 
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. 
 
 

Grundregeln für die Beziehung zwischen 
Kunde und Bank 
1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschä-

ftsbedingungen und der Sonderbedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehungen 

(1) Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen 
Geschäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben 
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das 
Wertpapiergeschäft, für den Zahlungsverkehr, für den 
Scheckverkehr, für den Sparverkehr, für den Überweisungsverkehr) 
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden 
bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem 
Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch 
Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das 
Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die 
Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen. 
(2) Änderungen 
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der 
Sonderbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.  
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu 
Zahlungsdiensten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) 
angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen 
Zahlungsdienstrahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei 
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft 
(1) Bankgeheimnis 
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen 
Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis 
erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die 
Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies 
gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur 
Erteilung einer Bankauskunft befugt ist. 
(2) Bankauskunft 
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und 
Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, 
seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige 
Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige 
der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die 
Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht. 
(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft 
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister 
eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die 
Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt 
jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des 
Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere 
über Privatkunden und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, 
wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt 
haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein 
berechtigtes Interesse an der gewünschten Auskunft glaubhaft 
dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung 
entgegenstehen. 

(4) Empfänger von Bankauskünften 
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen 
Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 
(1) Haftungsgrundsätze 
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes 
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für 
einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen 
etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch 
Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten 
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben. 
(2) Weitergeleitete Aufträge 
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form 
ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren 
Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn 
im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter 
Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von 
Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung 
und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen 
beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung des Dritten. 
(3) Störung des Betriebs 
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, 
Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr 
nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, 
Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- 
oder Ausland) eintreten. 

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden 
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, 
wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 

5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des 
Kunden 

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der 
Verfügungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Tes-
tamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger 
Unterlagen verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen 
der Bank in deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf 
die Vorlage eines Erbscheins oder eines 
Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine 
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen 
Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröff-
nungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der 
darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als 
Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit 
befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank 
bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung 
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt 
ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden 
ist. 

6 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei 
kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen 
Kunden 

(1) Geltung deutschen Rechts 
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank 
gilt deutsches Recht. 
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(2) Gerichtsstand für Inlandskunden 
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die 
Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle 
zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht 
verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank 
selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende 
Stelle zuständigen Gericht verklagt werden. 
(3) Gerichtsstand für Auslandskunden 
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland 
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für auslän-
dische Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind. 

Kontoführung 
7 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten 

(Konten in laufender Rechnung); Genehmigung 
von Belastungen aus Lastschriften 

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse 
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen 
Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum 
entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen 
und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der 
sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser 
Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig 
getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen. 
(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen 
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine 
Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung 
innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger 
Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank 
bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der 
Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des 
Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu 
Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift 
nicht erteilt wurde. 
(3) Genehmigung von Belastungen aus Lastschriften 
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die 
er dem Gläubiger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht schon 
genehmigt, so hat er Einwendungen gegen diese  im Saldo des 
nächsten Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung 
spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des 
Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er seine Einwendungen 
schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-
Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als 
Genehmigung der Belastung. Auf diese Folge wird die Bank bei 
Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. 

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 
(1) Vor Rechnungsabschluss 
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel 
wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten 
Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig 
machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden 
zusteht (Stornobuchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die 
Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift 
bereits verfügt hat. 
(2) Nach Rechnungsabschluss 
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem 
Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch 
gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein 
Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die 
Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den Betrag 
dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch 
gesondert geltend machen. 
(3) Information des Kunden; Zinsberechnung 
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den 
Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank 
hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an 
dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde. 

9 Einzugsaufträge 
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung 
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 
schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt 
ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese Papiere bei der 
Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem 
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag 
zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über 
den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass 
die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die 
Schecks, Lastschriften und andere Papiere bei der Bank selbst zahlbar 
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst oder erhält 
die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank 
die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig 
davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde. 
 
1  Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnenabend und 24. und 31. Dezember. 
2  International Bank Account Number ( Internationale Bankkontonummer). 
3  Bank Identifier Code ( Bank-Identifizierungs-Code). 

 (2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter 
Schecks 
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie 
Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens 
am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig 
gemacht wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die 
Einlösungsregeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. 
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. 
Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall 
eine Bezahltmeldung absendet. Lastschriften und Schecks, die über 
die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind 
eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank 
festgesetzten Zeitpunkt an die Abrechnungsstelle zurückgegeben 
werden. 

10 Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei 
Fremdwährungskonten 

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten 
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung 
bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf 
Fremdwährungskonten (zum Beispiel durch Überweisungen zulasten 
des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von 
Banken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die Bank 
nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt. 
(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden 
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein 
Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines 
Betrags in fremder Währung schuldet, wird sie ihre 
Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des 
Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist. 
(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank 
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung 
zulasten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur 
Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem 
Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf 
die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, 
wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande 
dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem 
Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist 
die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem anderen Ort 
außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen Währung (auch 
nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die 
Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten 
eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn 
sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht 
des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in 
derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den 
vorstehenden Regelungen unberührt. 
(4) Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften 
ergibt sich aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis". Bei 
Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdienstrahmenvertrag. 
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Mitwirkungspflichten des Kunden 
11 Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Mitteilungen von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es 
erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens 
und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer 
gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer 
Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht 
auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register 
(zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr 
Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. 
Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche 
Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetzt, 
ergeben. 
(2) Klarheit von Aufträgen 
Aufträge und Überweisungen müssen ihren Inhalt zweifelsfrei 
erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge und 
Überweisungen können Rückfragen zur Folge haben, die zu 
Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei 
Aufträgen zur Gutschrift auf einem Konto (zum Beispiel bei 
Lastschrift- und Scheckeinreichungen) und Überweisungen auf die 
Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der 
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN² und BIC³, sowie der 
Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder 
Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet 
sein. 
(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung 
eines Auftrags oder einer Überweisung 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags oder einer 
Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank 
gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen oder 
Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen. 
(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank 
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und 
Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die 
Ausführung von Aufträgen und Überweisungen sowie 
Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) 
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen 
und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. 
(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen 
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden 
nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die 
Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer 
Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet 
(Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung von 
Aufträgen und Überweisungen des Kunden oder über Zahlungen, 
die der Kunde erwartet). 

Kosten der Bankdienstleistungen 
12 Zinsen, Entgelte und Auslagen 
(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft 
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft 
üblichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem "Preisaushang - 
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft" und 
ergänzend aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis". Wenn ein 
Kunde einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte 
Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende 
Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im 
Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen 
Zinsen und Entgelte. Für die Vergütung der darin nicht aufgeführten 
Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen 
mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den 
Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, 
gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die 
gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts 
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern 
keine andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche 
Bestimmungen dem nicht engegenstehen, die Höhe von Zinsen und 
Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches). 
(3) Nicht entgeltfähige Leistung 
Für eine Leistung, zu deren Erbringen die Bank kraft Gesetztes oder 
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die 
sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt 
berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben. 

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei 
Erhöhung 

Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen 
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit 
dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen 
mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes 
vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb 
von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die 
erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht 
zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene 
Frist einräumen. 
(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 

Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten für .für solche Leistungen, die vom 
Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise 
dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und 
Depotführung) werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform 
angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking) können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem 
Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung 
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung auch fristlos und kostenfrei 
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das 
geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht 
zugrunde gelegt. 
(6) Auslagen 
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 
4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Dänemark, Deutschland , 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes 
Königsreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen. 

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und 
Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) in einer 
EWR-Währung 

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen 
mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)4 in einer EWR-Währung5 richten sich die 
Zinsen und die Kosten (Entgelt, Auslagen) nach den jeweiligen 
vertraglichen Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie 
ergänzend nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank 
gegen den Kunden 
13 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten 
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten 
verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind 
(zum Beispiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der 
Inanspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen 
Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für 
Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen 
(zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch auf 
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus 
der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer 
Fälligkeit. 
(2) Veränderungen des Risikos 
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den 
Kunden zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die 
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie 
auch später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine 
erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden 
rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig 
verändert haben oder sich zu verändern drohen oder 
sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben 
oder zu verschlechtern drohen. 
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Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei 
Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf die 
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die 
Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der 
Nettokreditbetrag 75.000 Euro übersteigt, besteht der Anspruch auf 
Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der Kreditvertrag 
keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten enthält. 
(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank 
eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem 
Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser 
Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner 
Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 
nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen. 

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der 
Bank 

(1) Einigung über das Pfandrecht 
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz 
erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein 
Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die 
Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder 
künftig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben). 
(2) Gesicherte Ansprüche 
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und 
ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde 
gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines 
anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so 
sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende 
Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 
(3) Ausnahmen vom Pfandrecht 
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die 
Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten 
Zweck verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur 
Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank 
nicht  
5  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarische Lew, Dänische Kronen, 
Isländische Kronen, Lettische Lats, Litauische Litas, Norwegische Kronen, Polnische Zloty, Rumänische Leu, 
Schwedische Kronen, Schweizer Franken, Tschechische Kronen, Ungarische Forint. 

 
auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst 
ausgegebenen Genussrechte, für Ansprüche des Kunden gegen die 
Bank aus nachrangigen Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, 
die die  
Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. 
(4) Zins- und Gewinnanteilscheine 
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde 
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden 
Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen. 

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und 
diskontierten Wechseln 

(1) Sicherungsübereignung 
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An 
diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des 
Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie 
diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das 
Sicherungseigentum an diesen Wechseln. 
(2) Sicherungsabtretung 
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen 
auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein 
Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum 
Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, 
kaufmännische Handelspapiere). 
(3) Zweckgebundene Einzugspapiere 
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass 
ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden 
darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die 
Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere. 

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank 
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der 
Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Ein-
reichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten 
zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Ein-
zugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung 
des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Sicherungs-
eigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen 
Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der 
Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den Kunden 
zustehen und sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren 
endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt. 

16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und 
Freigabeverpflichtung 

(1) Deckungsgrenze 
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der 
bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht. 
(2) Freigabe 
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze 
nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe 
des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der 
Auswahl freizugebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange 
des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbind-
lichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In 
diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden 
über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum 
Beispiel Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben). 
(3) Sondervereinbarungen 
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als 
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist 
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so 
sind diese maßgeblich. 

17 Verwertung von Sicherheiten 
(1) Wahlrecht der Bank 
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die 
Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu ver-
wertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 
(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht 
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird 
die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als 
Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt 
und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht. 

Kündigung 
18 Kündigungsrechte des Kunden 
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht 
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die 
weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. 
(2) Kündigung aus wichtigem Grund 
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur 
dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund 
vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die 
Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 
(3) Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

19 Kündigungsrechte der Bank 
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter 
Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum 
Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken 
berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank 
auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die 
Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrag (zum Beispiel 
laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines Depots beträgt die 
Kündigungsfrist mindestens zwei Monate. 
(2) Kündigung unbefristeter Kredite 
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank 
wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die 
berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. 
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Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die 
Kündigungen eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann 
die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelung kündigen. 
(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist 
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder 
einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, der der Bank, auch unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange des Kunden, deren Fortsetzung unzumutbar 
werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine 
Vermögensverhältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der 
Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für 
die Bank verbundenen Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer 
Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren, oder 
wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder 
einzutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder 
die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank 
- auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit - 
gefährdet ist, oder 
wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 dieser Geschäfts-
bedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht 
innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist 
nachkommt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser 
Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten 
des Einzelfalls (§ 323 Absatz 2 und 3 BGB) entbehrlich. 
(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die 
Kündigung wegen Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucher-
darlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser 
Regelungen kündigen. 
(5) Abwicklung nach einer Kündigung 
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem 
Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines 
Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine 
sofortige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung 
des Scheckvertrags die Rückgabe der Scheckvordrucke). 

20 Sicherungseinrichtung 
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen. 
Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung oder einem von ihr 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
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Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr 
Fassung: Oktober 2009 
 
 
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die 
folgenden Bedingungen. 
1 Allgemein 
1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des 
Dauerauftrags 
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge 
bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleisters  
des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch 
beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen 
gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers 
zu überweisen (Dauerauftrag). 
 

1.2 Kundenkennung 
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und 
Bankleitzahl seiner Bank oder IBAN1 und BIC² seiner Bank) und die ihm vom 
Zahlungsempfänger genannte Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC oder andere Kennungen 
des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu verwenden. Die für die 
Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus den 
Nummern 2.1 und 3.1. 
 

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung 
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von 
der Bank zugelassnen Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig 
vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den 
erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise 3.1. 
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben 
zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu 
Verzögerungen und Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können 
Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder 
fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch 
Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere 
Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig 
erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das 
Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht. 
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in 
der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel 
PIN/TAN). 
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen 
Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen 
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung stellende Entgelte und gegebenen-
falls deren Aufschlüsselung mit. 
 
 

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank 
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der 
Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in der dafür vorgesehenen 
Empfangsvorrichtung der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den 
Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server). 
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 
Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ , so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf-
folgenden Geschäftstag als zugegangen. 
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der 
Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  angegebenen 
Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die 
Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am 
darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. 
 

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags 
(1) Nach Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 
Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank möglich. 
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der 
Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die 
Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1.) bis zum 

Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank 
widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ . Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines 
Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr 
aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt. 
(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der 
Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies 
vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, 
die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag 
zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden 
berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  ausgewiesene 
Entgelt. 
 

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags 
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur 
Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1 und 3.1) in der 
vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom 
Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung 
der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden 
oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen). 
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten 
Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand 
der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) auszuführen. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die 
Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart 
werden. 
 

1.7 Ablehnung der Ausführung 
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht 
erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. 
Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich auf jeden Fall aber innerhalb 
der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.2 vereinbarten frist, unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. 
Dabei wird die Bank soweit möglich, die Gründe der Ablehnung soweit die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können. 
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar 
keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank 
dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen 
und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 
(3) Für die Unterrichtung über eine berchtigte Ablehnung berechnet die Bank 
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  ausgewiesene Entgelt. 
 

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten 
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der 
Überweisung enthaltene Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter 
Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann 
dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten zu denen auch die 
Kontonummer beziehungsweise Internationale Bankkontonummer (IBAN) des 
Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. 
Bei grenzüberschreitenden Übereisungen und bei Eilüberweisungen im Inland 
könne die Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungssystem 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecomminication (SWIFT) mit Sitz 
in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die 
Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der 
Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA. 
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1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter 
Überweisungen 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oderfehlerhafte ausgeführten Übereisungsauftrag zu 
unterrichten. 
 

1.10 Entgelte 
1.10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR³) in Euro oder in einer anderen EWR-Währung4 
Die Entgelte im Übereisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ . 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart, könne die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungs-
wirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die Ge-
schäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenem Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
 

1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte 
Bei Entgelten und deren Änderung 
- für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5) oder 
- für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung6) und 
- für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, 
verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 und 6 AGB-Banken. 
 

1.11 Wechselkurs 
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als 
der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus 
der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ . 
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenz-
wechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich 
gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle. 
 

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat die Meldepflicht nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten. 
 

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die 
im „Preis- uns Leistungsverzeichnis“  näher bezeichneten Streitschlichtungs- und 
Beschwerdestellen wenden. 
 

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR7) in Euro oder in andere EWR-
Währungen8 
2.1 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen: 
- Name des Zahlungsempfängers, 
- Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl und Name des 
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers  
oder 
Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers und Bank-
Identifikations-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers, 
- Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
- Betrag 
- Name des Kunden, 
- Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden. 
 

2.2 Maximale Ausführungsfrist 
2.2.1 Fristlänge 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers 
eingeht. 
 

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist 
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des 
Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer1.4). 

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der 
Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten 
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung 
erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, 
beginnen soll, so ist der Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte 
Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte 
Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden 
Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ . 
(3) Bei Überweisungaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden 
Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag an dem der 
Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt. 
 

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung 
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) 
hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Übereisungsbetrag 
unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden 
belastet worden ist, dieses wieder auf den Stand zubringen, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. 
 

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
autorisierten Überweisung 
(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank unverzüglich und 
ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags, insoweit verlangen, als die 
Zahlung nicht erfolgt oderfehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des 
Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang 
befunden hätte. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder 
zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 
übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den 
abgezogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Überweisung in Rechnung gestellte oder auf seinem Konto belastet wurde. 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der 
Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.2.1 eingegangen ist (Verspätung), sind die 
Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch 
die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 2.3.3; 
bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.3.4. 
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den 
Kunden über das Ergebnis unterrichten. 
 

2.3.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten 
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde 
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 
2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, 
das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro  begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht 
- für nicht autorisierte Überweisungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat uns 
- für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 
 

2.3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, 
bei nicht erfolgten autorisierten Überweisungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine 
Verbraucher sind, bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen 
neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen 
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Gesetzbuches (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB 
lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
- Die Bank haftet für eigenes verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank uns Kunde den schaden zu tragen haben. 
- Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle 
(weitergeleiteter Auftrag). 
- Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den 
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten 
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung 
von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je 
Überweisung begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat. 
 

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist 
ausgeschlossen, 
- wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 
Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingegangen ist oder 
- soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden 
angegeben fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie 
sich im rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“  ausgewiesene Entgelt. 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter 
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet 
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden. 
 

3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR9) in Währungen eines Staates 
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung10) sowie Überweisung in 
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11) 
3.1 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
machen: 
- Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers, 
- Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Kontonummer 
des Zahlungsempfängers, 
- Bank-Identifikations-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Überweisungen 
innerhalb Deutschlands die Bankleitzahl und bei Überweisungen in andere 
Staaten der Vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers anzugeben, 
- Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
- Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage), 
- Betrag, 
- Name des Kunden, 
- Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden. 
 

3.2 Ausführungsfrist 
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 
 

3.3 erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden 
3.3.1 Haftung der bank für nicht autorisierte Überweisungen 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Übereisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) 
hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag 
unverzüglich zu erstatten und sofern der Betrag einem Konto des Kunden 
belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es 
sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden 
hätte. 
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung 
resultieren, haftet die Bank für eigenes verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
 

3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer 
Überweisung 
Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung autorisierter Überweisungen 
hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB 
und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Regelungen: 
- Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung des Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
- Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In 
diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter 
Auftrag). 
- Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für gefahren, die die Bank besonders übernommen 
hat. 
 

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer 
Überweisung nach Nummer 3.3.2 besteht nicht, wenn 
- die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft 
angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde 
oder 
- die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag 
ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführte Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierten 
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem tag der Belastung mit einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaften ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich 
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden 
über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden. 
 
 

  1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
  2 Bank Identifier Code (Bank-Identifikations-Code) 
  3 EU-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Lichtenstein und Norwegen. 
4 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone,  Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, , Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, , Tschechische Krone, Ungarischer 

Forint. 
5 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes(derzeit: Die EU-Mitgliedsstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, 

Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Lichtenstein und Norwegen.) 
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6 Zum Beispiel US-Dollar. 
7 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Lichtenstein und Norwegen 
8 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, , Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, , Tschechische Krone, Ungarischer 

Forint. 
9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Lichtenstein und Norwegen 
10 Zum Beispiel US-Dollar. 
11 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes(derzeit: Die EU-Mitgliedsstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, 

Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Lichtenstein und Norwegen.) 
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Anlage Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung 
 

 

Zielland 
 

 

Kurzform 
 

 

Währung 
 

 

Kurzform 
 

    

Belgien BE Euro EUR 
Bulgarien BG Bulgarische Lew BGN 
Dänemark DK Dänische Krone DKK 
Estland EE Euro EUR 
Finnland FI Euro EUR 
Frankreich FR Euro EUR 
Griechenland GR Euro EUR 
Großbritannien GB Britisches Pfund GBP 
Irland IE Euro EUR 
Island IS Isländische Krone ISK 
Italien IT Euro EUR 
Japan JP Japanischer Yen JPY 
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD 
Kroatien HR Kroatische Kuna HRK 
Lettland LV Lettischer Lats LVL 
Liechtenstein LI Schweizer Franken 1 CHF 
Litauen LT Litauischer Litas LTL 
Luxemburg LU Euro EUR 
Malta MT Euro EUR 
Niederlande NL Euro EUR 
Norwegen NO Norwegische Krone NOK 
Österreich AT Euro EUR 
Polen PL Polnischer Zloty PLN 
Portugal PT Euro EUR 
Rumänien RO Rumänischer Leu RON 
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB 
Schweden SE Schwedische Krone SEK 
Schweiz CH Schweizer Franken CHF 
Slowakei SK Euro EUR 
Slowenien SI Euro EUR 
Spanien ES Euro EUR 
Tschechien CZ Tschechische Krone CZK 
Türkei TR Türkische Lira TRY 
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF 
USA US US-Dollar USD 
Zypern CY Euro EUR 
    

 
1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein 
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Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr 
 
Fassung: Oktober 2009  
 
Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die folgenden 
vier Verfahren: 
 
Abschnitt A: „Zahlungen mittels Lastschrift im 
Einziehungsermächtigungsverfahren“ 
Abschnitt B: „Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren“  
Abschnitt C: „Zahlungen mittels im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren“  
Abschnitt D: „ Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren“  
 
Die Abschnitte A., B. und C. gelten für alle Kunden. Der Abschnitt D. gilt nur für 
Kunden, die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren 
können Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher sind. Für Verbraucher 
kommt Abschnitt D. Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr daher nicht 
zur Anwendung. 
 
A.  Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächti- 
     gungsverfahren 
 
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels 
Einzugsermächtigungslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende 
Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
1.1 Begriffsbestimmung  
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang 
zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird. 
1.2 Entgelte  
1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ . 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-
Banken maßgeblich. 
1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“  näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder 
Beschwerdestellen wenden. 
 
2 Einzugsermächtigungslastschrift 
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift  
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank 
an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. 
Hierzu ermächtigt der Kunde den Zahlungsempfänger, Geldbeträge vom Konto 
des Kunden per Lastschrift einzuziehen (Einzugsermächtigung). Der 
Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt. 
Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der 
entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Der Kunde 
kann der Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift 
widersprechen, bis er sie genehmigt hat. 
2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die  
1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. 
Dezember 
ung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 
fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die 
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet 
hat. 
(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden 
über das Ergebnis unterrichten. 
2.5.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung 

 Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsemp-    
fänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Ein- 
zugsermächtigungslastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten 
Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen 
führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im 
Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung 
angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl des Zahlungsempfängers aus. 
2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den 
Zahlungsempfänger 
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungslastschrift unter 
Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. 
Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben. 
2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift 
2.3.1 Belastungen des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 
Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers werden 
mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto 
des Kunden belastet. Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 

zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe 
Nummer A 2.3.2), wenn 
- der Bank eine entsprechende Weisung vorliegt, 
- die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungs- 
  pflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zu- 
  zuordnen sind oder 
- der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben  
  auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; 
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor. 
2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften 
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 

auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. 
2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der  
         Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung  
(siehe Nummer A. 2.3.1) oder die Ablehnung der Einlösung einer 
Einziehungsermächtigungslastschrift (siehe A. 2.3.2) wird die Bank den Kunden 
informieren. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe angeben. 
2.3.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der 
Einzugsermächtigungslastschrift des Zahlungsempfängers belasteten 
Lastschriftsbetrag dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu. 
(2) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit. 
2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung der Last- 
      schriftbelastungsbuchung 
Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachträglich über die 
Genehmigung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchungen auf seinem 
Konto. 
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er dem 
Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt, 
so hat er Einwendungen gegen diese im Saldo des nächsten 
Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er 
seine Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der 
Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als 
Genehmigung der Belastung. Auf diese Folge wird die Bank die Erteilung des 
Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. 
2.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbuchung 
Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten 
Lastschriftbelastungsbuchung, ist die Bank verpflichtet, dem Kunden den von 
seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag sowie etwaige Entgelte und Zinsen 
unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne Belastung befunden hätte. 
2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung von  
         autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstatt- 
 
  Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen  
  Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können 
oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
 
B. Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren 
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuchungsauftrags- 
Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen. 
1 Allgemein 
1.1 Begriffsbestimmung 
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang 
zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird. 
1.2 Entgelte 
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oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von den Nummern A. 2.5.1 und A. 2.5.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 
in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht 
- für nicht autorisierte Zahlungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
- für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat 
und 
- für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde 
  Verbraucher ist. 
2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer A. 2.5.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer A. 2.5.3 haben Kunden, die keine 
Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB 
und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
- Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisier- 
  ten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der kein  
  Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens  
  verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten  
  hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines  
  Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul- 
  dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 
- Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschrift- 
  betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
  begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden  
  handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
  Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
  Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 
2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss  
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.5.2 bis A. 2.5.4 ist 
ausgeschlossen, 
- wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag un- 
  gekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist 
oder 
- soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger an- 
  gegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt  
  wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie  
  sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag  
  wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im  
  „Preis- uns Leistungsverzeichnis“  ausgewiesene Entgelt. 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A. 2.5.1 bis A. 2.5.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind 
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer A. 
2.5.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn 
er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 
- auf einen ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
- Bezeichnung der Bank des Kunden und 
- seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2). 
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zusätzliche 
Angaben erhalten. 
2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags 
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner 
Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird am auf den Eingang folgenden 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“  wirksam. Der Widerruf 
sollte möglichst schriftlich erfolgen. 
2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus 
bestimmten Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu 
bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des 
Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“  vor dem Tag der Vorlage 
der bestimmten Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank zugehen. Diese 
Weisung sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden. 
(2) Am Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank kann 
diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart 
haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den 
Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen 
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“  ausgewiesene Entgelt. 
(3) Nach dem Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank 
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen. 
2.3 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den Zahlungsempfänger 
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift unter 
Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. 
Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben. 
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift 
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 

1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ . 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinwiesen.  
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäftsbeziehungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind 
Bei Entgelten und deren Änderungen für Zahlungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-
Banken maßgeblich. 
1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „  
Preis- und Leistungsverzeichnis“  näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder 
Beschwerdestellen wenden. 
2 Abbuchungsauftragslastschrift 
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens  
Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens kann der Kunde über die Bank 
an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. 
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslastschrift muss 
der Kunde 
- vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen, Geldbeträge  
  vom Konto des Kunden per Abbuchungsauftrgslastschriften einzuziehen und 
- die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslastschriften seinem  
  Konto zu belasten und den Lastschriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungs- 
  Empfängers zu übermitteln (Abbuchungsauftrag). 
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungsauftragslastschriften 
vorlegt.  
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
Abbuchungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen. 
2.1.2 Kundenkennungen 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die 
Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem 
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt, ist die Zahlung 
aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr 
übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren 
beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im 
Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung 
angegebenen Kontonummer und Bankleitzahl aus. 
2.2 Abbuchungsauftrag 
2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags 
Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der Bank die 
Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers. Die 
Autorisierung umfasst die Belastung des Kontos des Kunden mit 
Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers und die Ausführung 
von Zahlungen durch Übermittlung der abgebuchten Lastschriftbeiträge an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Abbuchungsauftrag ist 
schriftlich oder in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise unmittelbar der 
Bank zu erteilen. Der Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben 
(Autorisierungsdaten) enthalten: 
-Name des Zahlungsempfängers, 
-Name des Kunden, 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit. 
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
Abbuchungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto 
belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind 
ausgeschlossen. 
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer B. 2.6.2. 
2. 6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich 
zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. 
2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhaften Ausführung von         
autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt 
die Bank dieses wieder den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Zahlung in Rechnung gestellt oder denen sie das Konto des Kunden belastet hat. 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist 
gemäß Nummer B.2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach 
den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer B 2.6.3, bei Kunden, die keine 
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(1) Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am Tag der Vorlage mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen 
Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt dieser Tag nicht auf einen 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, 
erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag 
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 

Bankarbeitstag1 nach Ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer B. 
2.4.2), wenn 
- der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B. 2.2.1 vorliegt, 
- der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B. 2.2.2 vom Kunden widerrufen wor- 
  den ist, 
- der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer B. 2.2.3 zugegangen 
  ist, 
- die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflicht- 
  igen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen 
  sind 
oder 
-der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 
 auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösun- 
gen nimmt die Bank nicht vor. 
2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften 
Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf 

dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer 
Vornahme rückgängig gemacht wird. 
2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Be- 
        lastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung 
(siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer 
Abbuchungsauftragslastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird die Bank den Kunden 
unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer B. 2.4.4 vereinbarten Frist 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für soweit möglich, die Gründe sowie die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, 
Rückgängigmachung oder Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverhältnis“  ausgewiesene Entgelt. 
2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des 
Kunden aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungsempfängers 
belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „ Preis und 
Leistungsverzeichnis“  angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers eingeht. 
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der 
Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“  der Bank, so beginnt die 
Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag. 
(3) Die Bank unterricht den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist oder 
- soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“  ausgewiesene Entgelt. 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B.2.6.1 bis B.2.6.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind 
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaften ausgeführten 
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; andernfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 
B.2.6.3 kann der Kunde nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermeiden werden können 
oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
 
C. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverkehr 
 
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-Lastschrift 
über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
1.1 Begriffsbestimmung 
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang 
zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird. 
1.2 Entgelte 
1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ . 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Weg 
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 

Verbraucher sind, nach Nummer B. 2.6.4. 
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen unn dem 
Kunden über das Ergebnis unterrichten. 
2.6.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung 
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von der Nummer B.2.6.1 und B.2.6.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden, zu vertreten. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunden den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
Haftungsgrenze gilt nicht 
- für nicht autorisierte Zahlungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
- für Gefahr, die die Bank besonders übernommen hat  
und 
- für den dem Kunden entstanden Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 
2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten  
Zahlungen oder nicht autorisierte Zahlungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer B.2.6.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer B.2.6.3 haben Kunden, die keine 
Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB 
und aus ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich 
Schadensansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
- Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der 
kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstanden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtungsverletzung nicht zu 
vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 
- Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und 
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahr, die die Bank besonders übernommen hat. 
2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern B.2.6.2 bis B.2.6.4 ist 
ausgeschlossen, 
- wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag  
- der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-
Lastschriftmandat erteilen. 
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seine Zahlungsdiensleister der Bank die Lastschrift vorlegt. 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-
Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung 
auf seinem Konto von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages 
verlangen. 
2.1.2 Kundenkennung 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den BIC² der 
Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu 
verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basis-
Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an 
den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom 
Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegeben IBAN und BIC des 
Zahlungsempfängers aus. 2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten 
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriften über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der 
Europäischen Union, in der Schweiz oder in den USA von dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet 
werden. 
2.2 SEPA-Lastschriftmandat 
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate) 
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit 
autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften 
des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit der Bank 
vereinbarten Art und Weise zu erteilen. 
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden 
enthalten sein: 
- Ermächtigung des Zahlungsempfängers, zahlungen vom Konto des Kunden 
mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen und 
- Weisung an die Bank die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen. 
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) 
enthalten: 
- Bezeichnung des Zahlungsempfängers 
- eine Gläubiger-Identifikationsnummer, 
- Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlung, 
- Name des Kunden, 
Bezeichnung der Bank des Kunden und 
- seine Kundenkennung (siehe Nummer C.2.1.2). 
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche 
Angaben enthalten. 
2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats 
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner 
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in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese 
Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zweitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderung auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
1.2.2 Entgelt für Kinder, die keine Verbraucher sind 
Für Entgelte und deren Änderungen für Zahlungen von Kindern, die keine 
Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-
Banken maßgeblich. 
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten. 
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeiten 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„preis- und Leistungsverzeichnis“  näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder 
Beschwerdestellen wenden. 
2. SEPA-Basis-Lastschrift 
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens 
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den 
Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen 
Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“ , SEA) bewirken. Zu 
SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete. 
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften muss 
- der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren nutzen und 
1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code) 
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“  nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht, wenn 
- der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer C.2.2.2 
zugegangen ist, 
- der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer 
C.2.2.3 zugegangen ist, 
- der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 
auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen 
nimmt die Bank nicht vor. 
- die im Lastschriftdatensatz angegebne IBAN des Zahlungspflichtigen keinem 
Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist 
oder 
- die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz 
+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar 
fehlerhaft ist, 
+ eine Mandatsreferenz fehlt, 
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder 
+ kein Fälligkeitsdatum angegeben ist. 
2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften 
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer C.2.4.1 Absatz 2 rückgängig 
gemacht wird. 
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung 
(siehe Nummer C.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-
Basis-Lastschrift (siehe Nummer C.2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, 
spätestens bis zu der gemäß Nummer C.2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei 
wird die Bank, soweit möglich, die Gründe soweit die Möglichkeit angeben, wie 
Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt 
haben, berichtigt werden können. Für die Unterrichtung über eine berechtigte 
Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverhältnis“  
ausgewiesene Entgelt. 
2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des 
Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungsempfängers belastete 
Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  
angegebnen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht. 
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegeben 
Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“  der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am 
darauffolgenden Geschäftstag. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit. 
2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung 
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-
Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der 
Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von gründen 
die Erstattung des belastete Lastschriftbetrages verlangen. 
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben 
hiervon unberührt. 
(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der 
jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine Genehmigung des 
Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist. 
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richtet sich nach Nummer C.2.6.2 
2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden 
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich 
zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. 
2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhaften Ausführung von         

Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf dem Eingang des 
Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „ Preis- und Leistungsverzeichnis“  
wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus 
bestimmten SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. 
Diese Weise muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“  vor dem im Datensatz der Lastschrift 
angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich 
erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-
Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger 
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim 
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige 
zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basis-
Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger 
angegeben. 
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines 
Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch 
die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur 
Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 2 und 
Satz 4). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die Erteilung des 
Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer C.2.2.1 Satz 3). 
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift 
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am im 
Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger 
angegeben Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der 
Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  ausgewiesenen 
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag. 
in Rechnung gestellt oder denen sie das Konto des Kunden belastet hat. 
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist 
gemäß Nummer C..2.4.4 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach 
den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer C 2.6.3, bei Kunden, die keine 
Verbraucher sind, nach Nummer C. 2.6.4. 
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank 
auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen unn dem 
Kunden über das Ergebnis unterrichten. 
2.6.3 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung 
oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von der Nummer C.2.6.1 und C.2.6.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden, zu vertreten. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunden den Schaden zu tragen haben. 
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
Haftungsgrenze gilt nicht 
- für nicht autorisierte Zahlungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
- für Gefahr, die die Bank besonders übernommen hat  
und 
- für den dem Kunden entstanden Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 
2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei 
nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten  
Zahlungen oder nicht autorisierte Zahlungen 
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer C.2.6.2 und 
Schadensersatzansprüchen in Nummer C.2.6.3 haben Kunden, die keine 
Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB 
und aus ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich 
Schadensansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen: 
- Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde, der 
kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch entstanden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtungsverletzung nicht zu 
vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 
- Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und 
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahr, die die Bank besonders übernommen hat. 
2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern C.2.6.2 bis C.2.6.4 ist 
ausgeschlossen, 
- wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag  
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist oder 
- soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“  ausgewiesene Entgelt. 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern C.2.6.1 bis C.2.6.4 und 
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autorisierten Zahlungen 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt 
die Bank dieses wieder den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
Zahlung  
oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
 
D. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverkehr 
 
Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbarucher1 ist, an Zahlungsempfänger 
mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende 
Bedingungen. 
 
1 Allgemein 
1.1 Begriffsbestimmung 
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang 
zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen 
Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird. 
1.2 Entgelte 
Bei Entgelten und deren Änderungen sind die Regelungen in Nummer 12 
Absätze 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich. 
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht 
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten. 
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeiten 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„preis- und Leistungsverzeichnis“  näher bezeichneten Streitschlichtungs- oder 
Beschwerdestellen wenden. 
2 SEPA-Firmen-Lastschrift 
2.1 Allgemein 
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens 
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt werden, die 
keine Verbraucher sind. 
Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den 
Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen 
Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“ , SEA) bewirken. Zu 
SEPA gehören die in der Anlage genannten Staaten und Gebiete. 
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschriften muss 
- der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Firmen- 
Lastschriftverfahren nutzen  
- der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-
Firmenlastschrift-Mandat erteilen und 
- der Kunde die Bank über die erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
unterrichten. 
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über 
seine Zahlungsdiensleister der Bank die Lastschrift vorlegt. 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-
Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten 
Lastschriftbetrages verlangen. 
2.1.2 Kundenkennung 
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN² und den BIC³ der Bank 
als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da 
die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift 
ausschließlich auf der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an 
den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom 
Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegeben IBAN und BIC des 
Zahlungsempfängers aus. 2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten 
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten über das 
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der 
Europäischen Union, in der Schweiz oder in den USA von dem 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet 
werden. 
2.2 SEPA-Firmenastschrift-Mandat 
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Business-to-
Business Direct Debit Mandate) 
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat. 
Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Firmen-
Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit 
der Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. 
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärungen des 
Kunden enthalten sein: 
- Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden 
mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und 
- Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen. 
1 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 
abschließt. Der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann. 
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifikations-Code) 
auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen 
nimmt die Bank nicht vor. 
- die im Lastschriftdatensatz angegebne IBAN des Zahlungspflichtigen keinem 
Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist 
oder 
- die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz 

Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind 
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaften ausgeführten 
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; andernfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 
C.2.6.3 kann der Kunde nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermeiden werden können 
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben 
(Autorisierungsdaten) enthalten: 
- Bezeichnung des Zahlungsempfängers 
- eine Gläubiger-Identifikationsnummer, 
- Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlung, 
- Name des Kunden, 
- Bezeichnung der Bank des Kunden und 
- seine Kundenkennung (siehe Nummer D.2.1.2). 
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche 
Angaben enthalten. 
2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer D.2.2.1 unverzüglich 
zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in der vereinbarten Art und 
Weise aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten SEPA-Firmenlastschrift-Mandat 
übermittelt: 
- Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
- Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers. 
- Mandatsreferenz, 
- Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender Zahlung und, 
- Datum und Unterschrift aus dem Mandat. 
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats übermitteln. 
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank unverzüglich 
möglichst schriftlich zu informieren. 
2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf dem 
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“  wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich erfolgen 
und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. Der 
Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfasst bereits dem Konto des 
Kunden belastete SEPA-Firmenlastschriften nicht. Für diese gilt Nummer D.2.2.4 
Absätze 2 und 3. 
2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften 
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus 
bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu 
bewirken. Diese Weise muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages 
gemäß „ Preis- und Leistungsverzeichnis“  vor dem im Datensatz der Lastschrift 
angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich 
erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden. 
(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann diese nur 
noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die 
Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, den Lastschriftbetrag 
endgültig zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des 
Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  
ausgewiesene Entgelt. 
(3) Nach dem tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift, kann der 
Kunde diese nicht mehr zurückwiesen. 
2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-
Firmenlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger 
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt beim 
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige 
zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Firmen-
Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger 
angegeben. 
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur 
Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines 
Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch 
die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung des Kunden an die 
Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer D.2.2.1 
Sätze 2 und 4). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die 
Erteilung des Mandats vereinbarte Form (siehe Nummer D.2.2.1 Satz 3). 
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift 
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag 
(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers werden am 
im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger 
angegeben Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der 
Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  ausgewiesenen 
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Geschäftstag. 
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“  nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht, wenn 
- der Bank keine Betätigung des Kunden gemäß Nummer D.2.2.2 vorliegt 
- der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gemäß Nummer 
D.2.2.3 zugegangen ist,, 
- der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß Nummer 
D.2.2.4 zugegangen ist, 
- der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben  
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+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar 
fehlerhaft ist, 
+ eine Mandatsreferenz fehlt, 
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder 
+ kein Fälligkeitsdatum angegeben ist. 
2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften 
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer D.2.4.1 Absatz 2 rückgängig 
gemacht wird. 
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastung oder Ablehnung der Einlösung 
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung 
(siehe Nummer D.2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-
Firmen-Lastschrift (siehe Nummer D.2.4.2) wird die Bank den Kunden 
unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer D.2.4.4 vereinbarten Frist 
unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg 
geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe soweit die 
Möglichkeit angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung 
oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die Unterrichtung 
über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverhältnis“  ausgewiesene Entgelt. 
2.4.4 Ausführung der Zahlung 
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des 
Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungsempfängers belastete 
Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  
angegebnen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht. 
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegeben 
Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“  der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am 
darauffolgenden Geschäftstag. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit. 
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruches bei einer autorisierten Zahlung 
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmen-
Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto belasteten 
Lastschriftbetrages verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind ausgeschlossen. 
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung autorisierter Zahlungen richten sich nach Nummer D.2.6.2. 
2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden 
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung 
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich 
zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. 
2.6.2 Schadensersatz 
(1) Bei nicht erfolgter autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen kann der Kunde 
von der Bank den Ersatz eines hierdurch entstehenden Schaden verlangen. Dies 
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunden den Schaden zu tragen haben. Ansprüche 
aus § 675y BGB sind ausgeschlossen. 
(2) Die Haftung der Bank für Schäden ist in der Höhe nach auf den 
Lastschriftbetrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt., ist 
die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahr, die die Bank besonders übernommen hat. 
2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern D.2.6.2 bis C.2.6.4 ist 
ausgeschlossen, 
- wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag  
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist  
oder 
- soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich  

im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuer- 
langen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“  ausgewiesene Entgelt. 
(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern D.2.6.1 bis D.2.6.2 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft 
ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind 
ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaften ausgeführten 
Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; andernfalls ist für den Fristbeginn der 
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche aus einer 
verschuldungsabhängigen Haftung der Bank nach Nummer D.2.6.2 kann der 
Kunde nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermeiden werden können 
oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 
 
Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete 
1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 
sowie Zypern. 
1.2 Weitere Staaten 
Island, Lichtenstein und Norwegen 
2 Sonstige Staaten und Gebiete 
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon. 
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Sonderbedingungen für die VR-BankCard  
Fassung: Dezember 2009 
 
A Garantierte Zahlungsformen 
 

B Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen 
 

C Zusatzanwendungen 
D Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerde- 
 möglichkeit 
 
A Garantierte Zahlungsformen 
 

I Geltungsbereich 
 

Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausgestattet ist, 
für folgende Zahlungsdienste nutzen: 
 

1 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 
 deutschen Debitkartensystemen: 
 

a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen 
Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. 

 

b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an 
automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen electronic cash-
Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. 

 

c)  Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem GeldKarte- 
Logo gekennzeichnet sind. 

d) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer 
bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, sofern 
der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunk-
anbieter an dem System teilnimmt. 

 
2 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 

fremden Debitkartensystemen: 
 

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremd- 
 en Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechende ausgestattet 

ist. 
b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automat-

isierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte ent-
sprechend ausgestattet ist. In einigen Ländern kann je nach System an-
stelle der PIN die Unterschrift gefordert werden. 

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer 
bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines 
fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion 
anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt. 

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem 
für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo. 

3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
a) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des 

Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem GeldKarte-
Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals). 

 

b) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und, ohne dass mit der 
Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für 
Zusatzanwendungen. 

 - der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages 
(ba- 

 nkgenerierte Zusatzanwendung) oder 
 -eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom 

Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmens-
generierte Zusatzanwendung). 

 
II Allgemeine Regeln 
 

1 Karteninhaber und Vollmacht 
 

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie gegebenenfalls für 
zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat. Sie kann 
nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, 
der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die 
Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevoll-
mächtigten ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank 
wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geld-
automaten und  automatisierten Kassen sowie für die Aufladung der 
GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das 
die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur 

dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner 
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwen- 
dung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich 
nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solang die Rückgabe der Ka-  
rte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie weiter hin zum Verbrauch 
der noch in der GeldKarte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine 
Nutzung der auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin 
möglich. 
2 Finanzielle Nutzungsgrenze 
 

Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des 
jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige Konto 
eingeräumten Kredits vornehmen. 
 

Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen 
nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu ver-
langen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher 
Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. 
 
3 Umrechnung von Fremdwährungen 
 

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, 
wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei 
Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ . Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten 
Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtig-
ung des Kunden wirksam. 
 
4 Rückgabe der VR-BankCard 
 

Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist 
nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.  
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der 
Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die 
Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z.B. durch Kündigung der Konto-
verbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte 
unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe 
noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. 
Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat 
der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die 
Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur 
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank. 
 
5 Sperre und Einziehung der VR-BankCard 
 

(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z.B. an 
Geldauto-maten) veranlassen,  
- wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündig-
en, 
- wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies  
rechtfertigen oder 
- wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendu- 
ng der Karte besteht. 
Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über 
die Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch 
eine neue Karte ersetzten, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr 
gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich. 
(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge 
werden dem Karteninhaber erstattet. 
(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder 
eine Signaturfunktion so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung der 
Funktion für das Online-Banking zur Folge. 
(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendu- 
ng gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatz-
anwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der 
Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der 
Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem 
diese die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung 
gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in 
Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu 
erfüllen, das sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen 
bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwe- 
ndung geltenden Regeln. 
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6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
 

6.1 Unterschrift 
 

Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte 
nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben. 
 
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der VR-BankCard 
 

Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass 
sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf ins-
besondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie 
(z.B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt werden kann. 
Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag verbrauchen. 
 
6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
 

Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf ins-
besondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zusammen mit 
dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und im Besitz 
der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegeben-
en Kontos sowie gegebenenfalls zulasten zusätzlich definierter Konten, auf die 
der Karteninhaber Zugriff hat, Verfügungen zu tätigen (z.B. Geld am Geld-
automaten abzuheben). 
 
6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
 

(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von 
der Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende 
Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann 
der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperran-
nahmedienst (Telefon:01805/021021; 0,14 € /Min. bei Anruf aus dem Festnetz 
der Deutschen Telekom. Bei Anruf aus einem Mobilfunknetz können höhere 
Kosen entstehen.) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, 
wenn der Name der Bank - möglichst mit Bankleitzahl - und die Kontonummer 
angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für das 
betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls. den Zugriff 
auf zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit seiner Karte 
Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautomaten und automatisierten 
Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die abhanden gekommene Karte 
muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der konto-
führenden Stelle, in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl 
oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. 
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt 
in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er 
ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben. 
(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder 
eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung der 
Funktion für das Online-Banking zur Folge. 
(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in 
den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. 
Sie Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber 
der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen 
Vertrag. 
(5) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten. 
 
7 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich 
eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit 
deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber 
die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. 
 
8 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank 
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 
- sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat, 
- der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle 
Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder 
- die Karte gesperrt ist. 
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte ein-
gesetzt wird, unterrichtet. 
 
9 Ausführungsfrist 
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang 
des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass 
der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“  angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeht. 

 
10 
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte 
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“  der Bank.  
(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Online-Banking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zu-
stimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 
(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders Hinweisen. 
(4) Bei Entgelten und deren Änderungen für Zahlungen von Kontoinhabern, 
die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 1 bis 6 
AGB-Banken. 
 
11 Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvor- 
gang 
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die 
mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art 
und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart 
werden. Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und 
den Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die 
mit der GeldKarte getätigten Bezahlungen kann der Karteninhabermithilfe 
eines Chipkartenlesers nachvollziehen. 
 
12 Erstattung und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer  nicht autorisierten Kartenverfügung z.B. in Form der 
- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und 
Dienstleist- 
ungsunternhemen 
- Aufladung der GeldKarte 
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag 
unverzüglich und ungekürzt tz erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des 
Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne nichtautorisierte Kartenverfügung befunden hätte. 
 
12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oderfehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung z.B. in Form der 
- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
- Verwendung der Karte ab autorisierten Kassen von Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen 
- Aufladung der GeldKarte 
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenver-
fügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto bela- 
stet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Ansatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der 
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Karten-
Verfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurde. 
(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Kartenverfügung beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführ-
ungsfrist in Nummer A. II 9 eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des 
Kontoinhabers nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Kunden 
durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nummer 
A. II 12.3. 
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers 
nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten. 
 
12.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 
kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von 
Nummer A. II 12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
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Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zu Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. 
Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder 
erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat) oder in der Währung eines 
Staates außerhalb der EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die 
Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des 
Zahlungsvorganges beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes  
Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karten-
inhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Ansatz ist auf 
12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungs-
beschränkung gilt nicht 
- für nicht autorisierte Kartenverfügungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank 
- für Gefahr, die die Bank besonders übernommen hat und 
- für den dem Kontoinhaber entstanden Zinsschaden, soweit der Karten-
inhaber Verbraucher ist. 
 
12.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummer A. II 12.1 bis 12.3 sind 
ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet 
hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nichterfolgte oder fehlerhafte 
Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Kontoinhaber über die auf der Kartenverfügung resultierende 
Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer A. II 12:3 kann der Konto-
inhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn 
die einen Anspruch begründenden Umstände 
- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermeiden werden können oder 
- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden. 
 
13 Haftung des Kontoinhaber für nicht autorisierte Kartenver-
fügungen 
13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen 
oder kommen sie sonst abhanden und kommt es dadurch zu nicht autorisirte 
Kartenverfügungen z.B. in Form der 
- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen 
- Aufladung der GeldKarte 
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos  
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige 
verursacht werden in Höhe von maximal 150 Euro. 
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, 
ohne dass ein Verlust, Diebstahl oder sonstiges Abhandenkommen der Karte 
oder PIN vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hierdurch entstanden 
Schaden bis zu einem Betrag von maximal 150 Euro, wenn der Karteninhaber 
seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN fahrlässig verletzt 
hat. 
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher, trägt 
der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen 
entstehenden Schaden nach Absatz 1 und 2 auch über einen Betrag von 
maximal 150 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen 
Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch 
eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu 
vertretenen Mitverschuldens. 
(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe 
von maximal 150 Euro gemäß vorstehender Absätze (1) und (2) und über-
nimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Kartenverfügungen bis zum 
Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karteninhaber seine ihm 
gemäß Abschnitt A. II. Ziffer 6 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflicht-
en nicht grob fahrlässig verletzt hat. 
(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 1 bis 3 
verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, 
weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist. 
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und 
hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, 

trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstanden Schaden in vollem Umfang. 
Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, 
wenn 
- er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder 
dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt 
hat, 
- die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der 
Karte verwahrt war (z.B. im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber 
mitgeteilt wurde), 
- die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgetielt und der 
Missbrauch dadurch verursacht wurde. 
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für 
die Karte geltenden Verfügungsrahmen. 
 
13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Bank oder dem zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder 
Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht 
autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die 
Bank alle danach durch Verfügungen z.B. in Form der  
- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von handels- und Dienst-
leistungsunternhemen 
- Aufladung der GeldKarte 
- Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
entstanden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, 
trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden 
Schäden. 
 
13.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag 
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist 
nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchlichen 
Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte 
zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Bank den in der 
GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, 
kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN 
verbrauchen. 
 
III Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten 
 

1 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten 
Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
 

1.1 Verfügungsrahmen der VR-BankCard 
 

Für Verfügungen an Geldautomaten und automatisierten Kassen und die 
Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für 
die Karte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte 
an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Ver-
fügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausge-
schöpft ist. Verfügungen, mit denen der jeweilige Verfügungsrahmen über-
schritten würde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem 
etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber 
darf den jeweiligen Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Konto-
guthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch 
nehmen. Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine 
Änderung des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto 
ausgegebenen Karte vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten 
hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren. 
 
1.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
 

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen 
im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben 
werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheim-
zahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte 
sich in diesem Fall mit der Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in 
Verbindung setzen. 
 

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen 
 

Die Bank ist gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und 
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter 
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, 
an die Betreiber zu vergüten. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den 
jeweils autorisierten Betrag. 
 

Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem 
Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer 
automatisierten Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem 
Unternehmen geltend zu machen. 
 
 
 

2 GeldKarte 
 

2.1 Servicebeschreibung 
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Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt 
werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarten-Terminals des Handels- und 
Dienstleistungsbereichs bargeldlos bezahlen. 
 
2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte 
 

Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarten-Logo 
gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank 
eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A.III.Nummer 1.1) zulasten des 
auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200 Euro 
aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine persönliche Geheimzahl 
(PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte auch gegen Bargeld 
sowie im Zusammenwirken mit einer anderen Karte zulasten des Kontos, über 
das die Umsätze mit dieser Karte abgerechnet werden, aufladen.  
 

Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht mehr mittels 
GeldKarte verfügen möchte, können nur bei der kartenausgebenden Bank 
entladen werden. Die Entladung von Teilbeträgen ist nicht möglich. Bei einer 
Funktionsuntüchtigkeit der GeldKarte erstattet die kartenausgebende Bank 
dem Karteninhaber den nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber 
seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, 
so ist die persönliche Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die 
Auflademöglichkeit besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander 
falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit 
seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
 
2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages 
 

Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte 
eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag sofort nach dem Aufladen 
der GeldKarte auf dem Konto, das auf der Karte angegeben ist, belastet. 
 
2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte 
 

Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem 
Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag um 
den verfügten Betrag. 
 
3 Aufladung von Prepaid-Mobilefunk-Konten 
 
3.1 Service-Beschreibung 
 

Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann 
der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf 
dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geld-
automaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten 
Verfügungsrahmens (Abschn. III, Nr. 1.1) zulasten des auf der Karte 
angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karteninhaber 
gewählte Geldautomaten über eine entsprechende Ladefunktion verfügt und 
der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das 
aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines 
Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display des 
Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und 
einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der 
Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninhabers wird das Prepaid-
Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren 
kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch 
das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen 
fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender 
Hinweis angezeigt.  
 

3.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
 

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen an 
Selbstbedienungsterminals nicht mehr eingesetzt werden, wenn die 
persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit der Bank, möglichst mit der 
kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
 

3.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen 
 

Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-
Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte 
autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf 
den jeweils autorisierten Betrag. 
 

Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem 
Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkbetreibern, der das Prepaid-Mobilfunk-
Konto führt, sich unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu 
machen. 
 
B Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen 
Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, 
auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen: 
 

1 Eingabe von Überweisungenan Selbstbedienungsterminals 
1.1 Serviceumfang 

Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen 
Geheimzahl an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Überweisungen 
innerhalb des Verfügungsrahmens von 1.000 Euro pro Tag eingeben, soweit 
zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer Verfügungsrahmen 
vereinbart worden ist.. 
 
1.2 Ausführung der Überweisungen 
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesonderten vereinbarten 
Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr. 
 
1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
 

Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und 
Mitwirkungspflichten in Abschnitt A.II.6.2 bis 6.4. 
 
1.4 Fehleingabe der Geheimzahl 
 

Es gelten die Regelungen in Abschnitt A.III.1.2. 
1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an Selbst-
bedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter A.II.13. 
Abweichend von A.II.13.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 
1.000 Euro pro Kalendertag, und sofern ein anderer Verfügungsrahmen 
gemäß B1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschränkt. 
 
2 SB –  Sparverkehr 
 
2.1 Serviceumfang 
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und der 
persönlichen Geheimzahl an Geldautomaten über Sparkonten, die durch 
besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank für diese 
Verwendung freigegeben sind, Verfügungen treffen (SB-Sparverkehr). Die 
Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. 
Inwieweit Bevollmächtigte den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich 
nach den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber hierfür getroffene 
Vereinbarungen. 
Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geldauto-
maten möglich. Für Verfügungen vom Sparkonto an Geldautomaten verein-
bart die Bank mit dem Kontoinhaber einen jeweils für einen bestimmten Zeit-
raum geltenden Verfügungsrahmen. Abhebungen, mit denen der Verfügungs-
rahmen überschritten würde, werden abgewiesen. Der Verfügungsumfang ist 
bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die versprochenen Leistung 
beschränkt. 
 
2.2 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und 
Mitwirkungspflichten in Abschnitt A.II. 6.2 bis 6.4. 
 
2.3 Fehleingabe der Geheimzahl 
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2 
 
2.4 Erstattungs- uns Schadensersatzanspruch des Kontoinhaber 
Es gelten die Regelungen unter A. II. 1.2 
 
2.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügung-
en 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen richtet sich 
nach den Regelungen unter A.II.13. Abweichend von A.II.13.1 Absatz 6 ist die 
Haftung des Kontoinhabers auf den für den SB-Sparverkehr geltenden 
Verfügungsrahmen (B2.1) beschränkt 
 
2.6 Geltung der „ Sonderbedingungen für die VR-SparCard“  
Ergänzend finden die „Sonderbedingungen für die VR-SparCard“  in dem 
Umfang Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist. 
 
C Zusatzanwendungen 
 

1 Speicherung Zusatzanwendungen auf der VR-BankCard 
 

(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip 
als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form 
eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form eines elektronischen 
Fahrscheins) zu benutzen. 
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach 
Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es 
obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur 
Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. 
Die Speicherung einer unternehmensbezogenen Zusatzanwendung auf der 
Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem 
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Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der 
am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis. 
 
2 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
 

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die 
technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in 
der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine 
Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensbezogene Zusatz-
anwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich 
nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber und 
dem Unternehmen. 
 
3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf 
Zusatzanwendungen 
 

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten  Zusatz-
anwendungen betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem 
Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte 
eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf 
Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum 
Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen. 
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend 
zu machen. 
 
4 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden 
ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendungen 
 

Bei der Speicherung, inhaltlicher Änderung oder Nutzung einer 
unternehmensbezogenen Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der 
kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht 
eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die 
Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf die Zusatzanwendung mit einer 
separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der 
Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendungen nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden 
Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung 
gestellt worden ist. 
 
 

5 Sperrmöglichkeiten von Zusatzanwendungen 
 

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den 
Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. 
Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur 
gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank 
geschlossenen Vertrag. 
 
D Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige 
Beschwerdemöglichkeiten 
 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“  näher bezeichneten Streitschlichtungs- 
oder Beschwerdestellen wenden. 
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Sonderbedingungen 
für den Scheckverkehr 
 
Stand: Juni 2002 
 
1 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, Aushändigung 
gegen Empfangsbescheinigung 
 

(1) Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut 
zugelassenen Scheckvordrucke zu verwenden; anderenfalls besteht 
keine Einlösungspflicht. Überbringerschecks dürfen nur auf Vordrucken 
für Überbringerschecks, Orderschecks nur auf Vordrucken für 
Orderschecks ausgestellt werden. Verwendet der Kunde eigene 
Scheckvordrucke, gelten ebenfalls diese Bedingungen. 
 

(2) Scheckvordrucke werden gegen Empfangsbescheinigung ausge-
händigt. Der Empfänger von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang 
auf Vollständigkeit zu prüfen. 
 
2 Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung von 
Scheckvordrucken und Schecks 
 

(1) Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit besonderer 
Sorgfalt aufzubewahren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken 
und Schecks ist der Bank, möglichst der kontoführenden Stelle, 
unverzüglich mitzuteilen. 
 

(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie sorgfältig 
zu behandeln (z. B. nicht knicken, lochen, beschmutzen). Änderungen 
und Streichungen des vorgedruckten Textes dürfen nicht vorge-
nommen werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben 
unter Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrie-
ben werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks 
verschrieben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar 
geworden, so ist er zu vernichten. 
 
3 Haftungsverteilung 
 

(1) Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 
Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, 
insbesondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben. 

 (2) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung 
abhanden gekommen sind, so kann sie das Konto des Kunden nur 
belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt hat. 
 
4 Einlösung trotz mangelndem Guthaben 
 

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder 
über einen zuvor für das Konto eingeräumten Kredit hinaus einzulösen. 
Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer 
geduldeten Kontoüberziehung. Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall 
den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen. 
 
5 Beachtung von Schecksperren 
 

Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden, 
wenn er der kontoführenden Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine Be-
rücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs 
möglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut 
eine Schecksperre nur für sechs Monate, gerechnet vom Eingang des 
Widerrufs, zu beachten; später vorgelegte Schecks kann das bezogene 
Institut einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht schriftlich um 
weitere sechs Monate verlängert. 
 
6 Fremdwährungsschecks 
 

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäf-
ten ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ . 
 
7 Zusätzliche Regelungen für Orderschecks 
 

Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am 
Einzug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren 
Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der 
innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks 
Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten auch für nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte 
Orderschecks. 
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Sonderbedingungen 
für Kontoauszugdrucker 
 
Stand: Oktober 2009  
 
 
1  Jeder Kunde, der mit der Bank eine entsprechende Vereinbarung getroffen hat und im Besitz einer VR-BankCard oder einer VR-SparCard 
ist, ist verpflichtet, sich die für ihn bestimmten Kontoauszüge am Kontoauszugdrucker ausdrucken zu lassen. 
 
2  Die für den Kunden bereitgestellten Mitteilungen gelten mit allen gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Folgen spätestens am 
Geschäftstag nach der Bereitstellung als zugegangen. 
 
3  Die Bank kann einzelne Mitteilungen auf Kosten des Kunden zusenden, wenn sie dies auch unter Abwägung der Interessen des Kunden für 
gerechtfertigt hält. 
Stellt die Bank fest, dass der Kunde seine Auszüge nicht ausdrucken lässt, wird sie ihm die Auszüge auf seine Kosten zusenden; dies erfolgt, 
wenn seit der ersten auf den letzten Auszug folgenden Buchung innerhalb von 30 Kalendertagen kein neuer Auszug ausgedruckt wurde. 
 
4  Bei allen Schäden und Nachteilen, die im Zusammenhang mit dem Ausdrucken bzw. Nichtausdrucken entstehen sollten, haftet die Bank nur 
für grobes Verschulden. 
 
5  Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 
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SCHUFA-Merkblatt 
 

Stand : Juni 2002 
 

SCHUFA-Organisation 
Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, besser bekannt unter der Kurzbezeichnung SCHUFA, ist eine Gemeinschaftseinrichtung der 
kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Anteilseigner der SCHUFA Holding AG sind Sparkassen, Banken, Volksbanken und Raiffeisenbanken, 
Ratenkreditbanken sowie Einzelhandelsunternehmen einschließlich des Versandhandels. 

Aufgabe der SCHUFA 
Aufgabe der SCHUFA ist es, ihren Vertragspartnern Informationen zu geben, um sie vor Verlusten im Kreditgeschäft mit natürlichen Personen 
(Verbraucher, Einzelkaufleute, Ausübende freier Berufe) zu schützen und ihnen damit gleichzeitig die Möglichkeit zu eröffnen, die Kreditnehmer durch 
Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Zu diesem Zweck übermitteln zum Beispiel Kreditinstitute der SCHUFA bestimmte Daten 
aus der Geschäftsverbindung mit natürlichen Personen. Die SCHUFA speichert diese Daten, um daraus ihren Vertragspartnern Informationen zur 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. Die Zusammenarbeit der SCHUFA mit ihren Vertragspartnern unterliegt dem 
Bundesdatenschutzgesetz; die Grundsätze des Verfahrens sind mit den Datenschutzaufsichtsbehörden abgestimmt. 

Vertragspartner der SCHUFA 
Vertragspartner der SCHUFA können Unternehmen sein, die natürlichen Personen gewerbsmäßig Geldkredite geben, Waren oder Dienstleistungen 
kreditieren sowie Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen. Bei den Unternehmen, die Geldkredite geben oder Waren kreditieren, 
handelt es sich in erster Linie um Kreditinstitute, auf die die weit überwiegende Zahl der SCHUFA-Auskünfte entfällt. Außerdem sind die Unternehmen, 
die Geschäfte in Form des Mobilienleasings bzw. Mietkaufs tätigen, Einzelhandelsunternehmen (vor allem Versandhandel, Waren- und Kaufhäuser), 
Kreditkartenunternehmen sowie Telekommunikations- und Energieversorgungsunternehmen Vertragspartner der SCHUFA, ferner Versicherungen und 
Bausparkassen. 
Vertragspartner mit Sitz außerhalb Deutschlands sind bezüglich der von der SCHUFA übermittelten Daten vertraglich auf Datenschutzgrundsätze 
verpflichtet, die den in Deutschland geltenden Datenschutzregeln und den Vorgaben der europäischen Datenschutzrichtlinie entsprechen (u. a. 
Datenverarbeitung nur für festgelegte und rechtmäßige Zwecke, Datensicherung, Ansprüche der Betroffenen auf Berichtigung unrichtiger und 
Löschung unzulässig gespeicherter Daten). 
Die SCHUFA hat derzeit etwa 50001 Vertragspartner. 

SCHUFA-Verfahren 
Die SCHUFA arbeitet nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Danach kann nur selbst Auskunft von der SCHUFA erhalten, wer der SCHUFA auch 
Informationen gibt. Die Auskünfte, die ein Vertragspartner erhält, beruhen auf den Informationen, die andere Vertragspartner zuvor der SCHUFA 
gegeben haben, oder die diese aus öffentlichen Verzeichnissen (z. B. Schuldnerverzeichnis) entnommen hat. Die Vertragspartner erhalten nur dann Daten 
von der SCHUFA, wenn sie ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Ein Vertragspartner der SCHUFA darf daher nur 
über Personen eine Auskunft einholen, die bei ihm einen Geld- oder Warenkredit aufnehmen oder bei ihm eine Bürgschaftsverpflichtung eingehen oder 
ein sonstiges Geschäft (z. B. Dienstleistung) abschließen wollen, das mit einem Kreditrisiko verbunden ist. Außerdem dürfen Vertragspartner die Adressen 
von unbekannt verzogenen Schuldnern bei der SCHUFA erfragen. Kreditinstitute dürfen zudem vor der Eröffnung eines Girokontos eine SCHUFA-
Auskunft einholen, weil den Kunden allgemein nach relativ kurzer Zeit ein Dispositionskredit und die Teilnahme an Zahlungskartenverfahren (z. B. 
Kreditkarte) angeboten wird. Anfragen zu anderen Zwecken, z. B. Personalfragen, sind unzulässig und führen in letzter Konsequenz zum Ausschluss des 
Vertragspartners aus der SCHUFA. 
Neben den Auskünften aufgrund von Anfragen erhalten die Vertragspartner, wenn das berechtigte Interesse fortbesteht (beispielsweise bei einem noch 
bestehenden Kredit), von der SCHUFA auch nachträglich bekannt gewordene Informationen, die die ursprüngliche Auskunft ergänzen (Nachmeldungen). 
Der Vertragspartner wird z. B. informiert, wenn sich Unregelmäßigkeiten bei der Abwicklung eines Kredits ergeben, den der Kunde bei einem anderen 
Vertragspartner der SCHUFA aufgenommen hat. 
Der Informationsbedarf der einzelnen Gruppen von Vertragspartnern der SCHUFA ist nicht einheitlich. Deshalb haben sie auch verschiedene Verträge mit 
unterschiedlichen Informationsrechten und Meldepflichten. 
 
Kreditinstitute übermitteln der SCHUFA Daten über 
- die Beantragung von Krediten und vorgesehenen Bürgschaften 
- die Aufnahme und vereinbarungsgemäße Abwicklung von Krediten (nicht jedoch von Dispositionskrediten) bis zu dem in § 18 Kreditwesengesetz 

genannten Höchstbetrag2 sowie die Übernahme von Bürgschaften und ihre Erledigung 
- die Eröffnung und Beendigung einer Girokontoverbindung oder eines Kreditkarten- oder Leasingvertrags 
- Unregelmäßigkeiten bei der Vertragsabwicklung. 
Entsprechend dem Gegenseitigkeitsprinzip erhalten Kreditinstitute auf Anfrage auch Auskünfte über alle bei der SCHUFA vorhandenen Daten 
(Vollauskünfte). Diese Auskünfte enthalten jedoch keine Angabe darüber, wer die Daten unter welcher Kontonummer gemeldet hat. Unternehmen, die 
grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen einschließlich dinglich unbesicherter Bauspardarlehen geben (Kreditinstitute, Bausparkassen, Versicherungen), 
können nach ihrer Wahl von der SCHUFA Vollauskünfte oder lediglich Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung erhalten. Im ersten Fall melden 
sie - unabhängig von der Höhe des aufgenommenen Kredits - die Tatsache der Kreditgewährung, die vertragsgemäße Erledigung und etwaige 
Abwicklungsdaten, im letzten Fall ausschließlich Abwicklungsdaten. 
Einzelhandelsunternehmen (einschließlich des Versandhandels) und sonstige Unternehmen, die natürlichen Personen Warenkredite (z. B. durch Lieferung 
gegen Rechnung oder unter Einräumung von Zahlungszielen) geben, übermitteln der SCHUFA nur Daten über eine nicht vertragsgemäße Abwicklung. 
Sie erhalten daher auch nur SCHUFA-Auskünfte über vorhandene entsprechende Daten, nicht jedoch über aufgenommene Kredite, Girokonten, 
Leasingverträge, Kreditkartenverträge und bestehende Bürgschaftsverpflichtungen usw. Unternehmen, die natürlichen Personen gewerbsmäßig für 
eigene Rechnung in größerem Umfang Waren auf Teilzahlungsbasis liefern, können mit Einwilligung des Kunden (SCHUFA-Klausel) ebenfalls Daten über 
die Aufnahme und Abwicklung dieser Kredite übermitteln; sie erhalten insoweit auch Vollauskünfte. Unternehmen, die Energie, 
Telekommunikationsdienste oder sonstige Dienstleistungen anbieten bzw. Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen, erhalten von der 
SCHUFA nur Daten über eine nicht vertragsgemäße Abwicklung.  
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Welche Daten werden der SCHUFA übermittelt? 
Kreditinstitute übermitteln insbesondere folgende Merkmale an die SCHUFA: 
1. Merkmale über die Beantragung, Aufnahme und vertragsgemäße Abwicklung einer Geschäftsbeziehung: 

- Anfrage zur Girokontoeröffnung 
- Anfrage zur Krediteinräumung 
- Anfrage zur Kreditkarte 
- Anfrage zur Bürgschaftsübernahme 
- Anfrage zum Abschluss eines Mobilien-Leasing/Mietkaufgeschäftes 
- Anfrage zur grundpfandrechtlich gesicherten Krediteinräumung 
- Ratenkredit (mit Betrag, Ratenzahlung, Ratenbeginn) 
- Nichtratenkredite und Kredit auf Girokonten mit Betrag und Beginn 
- Rahmenkreditvertrag mit einem Kreditinstitut (mit Betrag, Laufzeitbeginn und Laufzeit, Befristung) 
- Grundpfandrechtlich gesicherter Kredit 
- Bürgschaft (mit Betrag, Laufzeit, Ratenbeginn) 
- Girokontoeröffnung 
- Erledigung einer Gesamtforderung 
- Mobilienleasing bzw. Mietkauf (mit Betrag, Leasingdauer, Beginn) 
- Ausgabe einer Kreditkarte. 

2. Merkmale über nicht vertragsgemäßes Verhalten des Kunden und die Einleitung gerichtlicher Maßnahmen: 
- Missbrauch eines Kontos (Giro-, Kreditkarten- und Kreditkonto) nach Nutzungsverbot 
- Rückständige Forderung bei Verzug (Saldo) 
- Saldo nach Gesamtfälligstellung (z. B. bei Kündigung des Vertrags) 
- Saldo nach gerichtlicher Entscheidung (insbesondere durch Vollstreckungsbescheid, Endurteil und gerichtlichen Vergleich/Titulierung) 
- Verkauf einer Forderung an Dritte nach Zahlungsverzug des Schuldners 
- Uneinbringliche titulierte Forderung. 

3. Merkmale aufgrund von Kundenreaktionen: 
- Widerspruch zum titulierten Saldo, sobald ein Rechtsmittel/Rechtsbehelf gegen die Titulierung eingelegt wurde (z. B. Einspruch gegen 

Vollstreckungsbescheid 
- und Berufung gegen Endurteil) 
- Widerspruch zur SCHUFA-Klausel 
- Saldoausgleich. 

Die Datenübermittlung durch Kreditinstitute an die SCHUFA setzt die Zustimmung des Kunden voraus. Unabhängig von der Einwilligung erfolgt die 
Übermittlung von Daten über eine nicht vertragsgemäße Abwicklung durch Kreditinstitute an die SCHUFA nur dann, wenn die Datenweitergabe zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch 
schutzwürdige Belange des Kunden nicht beeinträchtigt werden. Dies setzt in der Regel eine Prüfung des Einzelfalls voraus. Ist davon auszugehen, dass 
das Verhalten des Kunden auf Zahlungsunwillig- bzw. Zahlungsunfähigkeit beruht, so wird die Interessenabwägung allgemein dazu führen, dass das 
betreffende Merkmal übermittelt werden darf. 
Legt ein Kunde Widerspruch zu einer von ihm bereits unterschriebenen SCHUFA-Klausel ein, so wird dies ebenfalls der SCHUFA übermittelt. Die 
übermittelten Daten werden bei der SCHUFA gespeichert. Bei Wohnsitzwechsel ins Ausland verbleiben die Daten dort. 

Was enthält die SCHUFA-Datei? 
Die SCHUFA-Datei enthält nur objektive Daten, keine Werturteile. In der SCHUFA-Datei sind neben dem so genannten Personenstammsatz (Vorname, 
Name, Geburtstag, Geburtsort - soweit bekannt - Anschrift) nur Daten enthalten, die von Vertragspartnern übermittelt oder aus den öffentlich 
zugänglichen Verzeichnissen, z. B. Schuldnerverzeichnissen der Gerichte, entnommen werden. Dies sind Daten, die ein Kunde in einem Kreditgespräch 
korrekterweise angeben müsste (z. B. bestehende Verbindlichkeiten, Unregelmäßigkeiten bei der Abwicklung früherer Kredite). Informationen über den 
Familienstand, das Einkommen, Guthaben oder Depotwerte und über sonstige Vermögensverhältnisse enthält die SCHUFA-Datei nicht. Auskünfte 
werden von der SCHUFA nur erteilt, wenn bei einer Anfrage die Angaben zur Person des Kunden mit den bei der SCHUFA gespeicherten Daten 
übereinstimmen. 
Die in der SCHUFA-Datei gespeicherten Daten werden nach Ablauf bestimmter Fristen gelöscht. Kreditverpflichtungen bleiben z. B. bis zur Rückzahlung 
im Datenbestand. Danach werden sie als erledigte Kredite für weitere drei Jahre gespeichert und anschließend gelöscht. Langjährig e Erfahrungen 
bestätigen, dass Merkmale über erledigte Kredite den betreffenden Kunden als kreditwürdig ausweisen und damit die beste Empfehlung für einen 
neuen Kredit sind. Daten über eine nicht vertragsgemäße Abwicklung werden am Ende des dritten Kalenderjahres nach ihrer Einspeicherung ebenfalls 
gelöscht. Haben sich Abwicklungsdaten vor Ablauf der Löschfrist erledigt, z. B. weil ein Kunde nach Titulierung eine offene Forderung ganz oder 
teilweise beglichen hat, so wird dies in der SCHUFA-Datei vermerkt. Die Daten der SCHUFA unterliegen strengen Sicherheitsbestimmungen und werden 
von der SCHUFA vertraulich behandelt. Auch die Mitarbeiter sind zu strenger Verschwiegenheit verpflichtet. 
Jeder Kunde hat die Möglichkeit, bei der SCHUFA eine Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten einzuholen. Diese Auskunft ist 
umfassender als die SCHUFA-Auskünfte an Vertragspartner, denn neben den gespeicherten Daten enthält sie auch Angaben darüber, wer diese Daten 
zur Speicherung übermittelt und wer innerhalb der letzten zwölf Monate - sofern keine Informationen im SCHUFA-Datenbestand waren, innerhalb der 
letzten drei Monate - eine Anfrage an die SCHUFA gerichtet hat. 

SCHUFA-Score-Verfahren 
Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten 
Wahrscheinlichkeitswert mitteilen (Score-Verfahren), der bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit unterstützend herangezogen werden kann. 
Ein Score (englisch: Punktwert) stellt einen Wahrscheinlichkeitswert über das künftige Verhalten von Personengruppen dar; er wird auf der Grundlage 
statistisch-mathematischer Analyseverfahren berechnet. Bei Score-Verfahren schließt man aus Erfahrungswerten der Vergangenheit auf gleichartige 
Ergebnisse in Gegenwart und Zukunft. Derartige Methoden werden seit langem bei Marktforschungsanalysen und Wahlhochrechnungen oder der 
Ermittlung von Einschaltquoten im Fernsehen angewandt sowie im Bereich der Wirtschaft als geeignete Instrumente zur Risikosteuerung eingesetzt. 
Für das SCHUFA-Score-Verfahren wird der SCHUFA-Datenbestand anonym ausgewertet. Aufgrund der Auswertungsergebnisse kann z. B. prognostiziert 
werden, dass ein bestimmter Kreditvertrag ähnlich verlaufen wird, wie die Kreditverträge von Vergleichspersonen in der Vergangenheit verlaufen sind. 
Ein solcher in einem Scorewert zusammengefasster Wahrscheinlichkeitswert beschreibt immer nur ein allgemeine s Risiko für Kreditverträge mit 
vergleichbaren Merkmalen. 
Der einzelne Scorewert wird nur zusammen mit einer Auskunft übermittelt und bezieht sich nur auf einen bestimmten Zeitpunkt. Die Entscheidung, ob 
ein Kreditantrag angenommen oder abgelehnt wird, trifft allein der Kreditgeber. Nur er kann aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen, einschließlich des Scorewertes, das mit einem Kreditvertrag verbundene Risiko umfassend bewerten. Das Score-Verfahren der SCHUFA 
wird nur unterstützend zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit herangezogen. Nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen dürfen 
Kreditentscheidungen zulasten des Betroffenen grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung des Scorewertes gestützt 
werden. Weitere Auskünfte zum SCHUFA-Score-Verfahren erteilt Ihnen die SCHUFA. Sofern dem Kreditinstitut der ihm übermittelte Scorewert vorliegt, 
wird er auf Nachfrage mitgeteilt; weitere Informationen sind über die SCHUFA erhältlich. 
1 Stand: 2002 
2 Zurzeit 250.000 Euro (Stand 2002) 
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Ausfertigung Bank 

Empfangsbestätigung 
„ VR-PrimaZinsKonto“  

 
 
 
… … … … … …  / … … … … … …  … … … … … … … … … … … … … … …  
Vertragsnummer / Datum (vom) Name des / der Vertragspartner(s) 

 
Ich habe je ein Exemplar / Wir haben jeder je ein Exemplar 
 

• der Fernabsatz-Information „VR-PrimaZinsKonto“  (Stand: ) nebst Preisblatt VR-
PrimaZinsKonto (Stand: 01.01.2012 ), 

 

• der Widerrufsbelehrung, 
 

• der Übersicht „Niederlassungen der Volksbank Plochingen eG“ (Stand: 26.01.2006), 
 

• des Antrages zur „Kontoeröffnung/-änderung“, 
 

• der im Antrag genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Fassung: Mai 2012 ), 
der Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr (Fassung: Oktober 2009 

• ), der Sonderbedingungen für den Scheckverkehr (Stand: Juni 2002), der 
Sonderbedingungen für die VR-BankCard (Fassung: Dezember 200), der 
Sonderbedingungen für Kontoauszugsdrucker (Stand: Oktober 2009 ) und des 
SCHUFA-Merkblattes (Stand : Juni 2002) 

 
erhalten. 
 
x… … … … … … … … … , x… … … … … …  x… … … … … … … …  x… … … … … … … … . 
Ort, Datum  Unterschrift des / der  Vertragspartner(s) 

 
 
 
Hinweise für den / die Vertragspartner: 

Die hiermit von Ihnen als empfangen bestätigten Informationen sind aufgrund des Fernabsatzgesetzes 

(§§ 312 b bis d BGB) zwingend erforderlich. Nur wenn Sie uns diese Empfangsbestätigung unterzeichnet 

und gemeinsam mit dem unterzeichneten Antrag einreichen, können wir mit der Vertragsdurchführung 

- nach Erfüllung sämtlicher sonstiger Voraussetzungen - beginnen. Bei mehreren Vertragspartnern (z. B. 

bei Gemeinschaftskonten) muss jeder Vertragspartner den Empfang durch Unterschrift bestätigen. 

 


